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Nach mehrfacher Prüfung und Verifikation (Ausschluss 
Doppelteilnahmen und ohne Adressangabe [1/3 der Teilnehmenden] 
resp. Falschangaben) wurden für die Auswertung schlussendlich 47 
Teilnehmende (34.3% der 137 Partien), 5 Mieter:innen und 42 
Eigentümer:innen berücksichtigt.

Insgesamt haben 76 Personen an der Umfrage teilgenommen. 
50 Teilnehmende haben ihre Adresse angegeben, 26 haben keine 
Adresse angegeben (1/3). Die Umfrage abgeschlossen haben 54 
Teilnehmende. 46 Eigentümer:innen und 6 Mieterinnen. Davon haben 
47 Personen ihre Adresse angegeben.
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Teilnehmende
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Prozent Anzahl

bis 5 Jahre 19.0 8

bis 10 Jahre 16.7 7

bis 20 Jahre 23.8 10

mehr als 20 Jahre 40.5 17
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Prozent Anzahl

...Eigentümerschaft 88.4 38

...Mieterschaft 11.6 5
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Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

überhaupt 
nicht gerne

Ø: 

8.09 

Σ: 43 

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2 

4.6% 

5 

11.6% 

6 

14.0% 

4 

9.3% 

26 

60.5% 
sehr gerne
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• ruhige und zentrale Lage 

• wenig Verkehr und verkehrsberuhigten Strassen

• gute Nachbarschaft und ein starkes Gemeinschaftsgefühl

• generationenübergreifende Durchmischung und die soziale 
Vernetzung sorgen für ein lebendiges Quartierleben

• grünes Erscheinungsbild 

• charaktervolle Architektur und das einheitliche, historisch 
gewachsene Ortsbild 
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Was den Bewohner:innen am 
Eigenheimquartier besonders gefällt:
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• zu strenge, willkürliche Vorschriften, kaum bauliche Erweiterungen 
erlaubt

• hoher Aufwand bei Renovationen

• Zu viele Fremdparkierende, zu wenige Anwohnerparkplätze, fehlende 
Verkehrsberuhigung

• Weniger Zusammenhalt als früher

• hohen bürokratischer Aufwand

• steigende Lärmbelastung

19

Was den Bewohner:innen am 
Eigenheimquartier weniger gefällt:
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Die wichtigsten Gründe, sich für das Eigenheimquartier zu entscheiden 
waren die ruhige, zentrale Lage, die gute ÖV-Anbindung und die Nähe 
zu Schulen und Arbeitsstätten.

Viele schätzten die kinderfreundliche Umgebung, den Grünraum und 
das Gemeinschaftsgefühl. Auch der Charme der historischen 
Architektur sowie die Finanzierbarkeit durch ein erschwingliches 
Angebot oder eine Erbschaft spielten eine Rolle.

Einige fühlen sich durch persönliche Bindungen wie Kindheit, Familie 
oder langjährige Bekanntschaften mit zum Quartier verbunden.
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Eigenheimquartier: Attraktive Lage, 
Quartiercharme und familiäre Wurzeln
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Prozent Anzahl

Nein, nicht bekannt. Dazu wüsste ich gerne mehr. 48.8 20

Ja, gut bekannt. 41.5 17

Nein, nicht bekannt. Interessiert mich auch nicht 2.4 1

Keine Antwort. 7.3 3
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Prozent Anzahl

Ja 76.7 33

Nein 18.6 8

Keine Angabe/Unbekannt 4.7 2
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Welche Elemente haben Sie an Ihrem Haus saniert? 

23

Prozent Anzahl

Küche 11.6 29
Sanitäranlagen 10.8 27
Fenster 9.2 23
Heizung 9.2 23
Dach 8.4 21
Garten 8.0 20
Haustüre 7.2 18
Keller 5.6 14
Eingang 4.8 12
Fassade 4.4 11
Autoabstellplatz 4.4 11
anderes, nämlich... 4.4 11
Treppe 3.6 9
Gartenzaun 3.2 8
Vorplatz 3.2 8
Beschattung 2.0 5
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Häufig wurden Fenster, Dächer, Heizungen, Sanitäranlagen und 
Küchen, mit Spitzen um 2008 und 2010 sowie verstärkten 
Erneuerungen ab 2020 saniert.
• Frühe Sanierungen vor 2000:

Heizungen, Gärten und erste Vorplätze wurden erneuert.
• Grosser Sanierungsschub zwischen 2000–2015:

Viele Dächer, Fenster, Fassaden und Heizungen wurden modernisiert.
• Aktuelle Sanierungen (ab 2020):

Fokus auf Fenster, Dächer, Treppen und Heizungen.
Seltener erneuert: Beschattung, Gartenzaun, Autoabstellplätze und 
Keller.
Die Tendenz zeigt eine fortlaufende Modernisierung, insbesondere bei 
Dächern, Fenster und Heizungen.

24

Sanierungszeitpunkte im Eigenheimquartier
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Viele Eigentümer:innen haben keine konkreten Pläne, sehen aber 
potenziellen Sanierungsbedarf in folgenden Bereichen:
• Energieeffizienz: Solaranlagen, Wärmepumpen, Fassaden- und 

Dachdämmung, Kellerdeckenisolierung.
• Komfort & Modernisierung: Bad-/Duschsanierung, Fensterläden, 

Bodenheizung, Lüftungssysteme.
• Aussenbereiche: Sanierung/Gestaltung von Garagen, Pergolen und 

Autoabstellplätzen.

Der Fokus liegt klar auf energetischen Verbesserungen und 
Modernisierungen, wobei Nachhaltigkeit und Wohnkomfort zentrale 
Themen sind.

Anderes nämlich…
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Prozent Anzahl

Weiss nicht, wie 0.0 0

Weiss nicht, was ich darf 11.1 6

Zu teuer 16.7 9

Wegen Auflagen 24.1 13

anders, nämlich... 48.1 26
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Anderes nämlich…

• Behördliche Vorgaben & Denkmalschutz verhindern oder erschweren 
Sanierungen

• Strenge Auflagen zu Wärmedämmung, Gartengestaltung, 
Fassadenfarben und Photovoltaikanlagen

• Planungsunsicherheit durch häufige Regeländerungen und 
aufwendige Bewilligungsverfahren

• Finanzielle Gründe & fehlende Kapazitäten als zusätzliche Hürden

• Warten auf Fernwärmeanschluss oder geplanter Verkauf verzögert 
Maßnahmen

• Unsicherheit über rechtliche Vorgaben und mangelnde behördliche 
Unterstützung als zentrale Probleme
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Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

überhaupt 
nicht wichtig

Ø: 
4.71 
Σ: 41

6
14.6% 

3 
7.3% 

4 
9.8% 

2 
4.9% 

11 
26.8% 

7
17.1% 

4 
9.8% 

0
0.0%

4 
9.8%

sehr 
wichtig 
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Was sind aus Ihrer Sicht die typischen, 
charakteristischen Merkmale der Siedlung? 

• Eigentümer:innen schätzen Einheitlichkeit und die Wahrung des 
historischen Charakters

• Wichtige Merkmale: Satteldächer, durchgängige Trauflinie, Lukarnen, 
Fenster, harmonische Fassadenfarben, offenen Gartenbereiche ohne 
massive Abgrenzungen.

• Bewohner:innen schätzen soziale Atmosphäre und gemeinschaftlichen 
Charakter.

• Nähe zu Nachbar:innen, gemeinschaftliche Einrichtungen

• Funktionale Gestaltung und generationenübergreifende Durchmischung

• Klare Gestaltungsvorgaben vs. Wunsch nach mehr gestalterischen 
Freiheiten
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Welche bauliche/gestalterische 
Veränderungen möchten Sie vornehmen?

• Wunsch nach mehr Flexibilität

• Ausbau nachhaltiger Technologien
insbesondere Solaranlagen, Wärmepumpen und bessere 
Dämmungen für Dach, Fassade oder Kellerdecken

• Dachaufstockungen oder grössere Dachgauben 

• Ausbau oder die Vergrösserung von Wintergärten und Vorbauten

• Lockerung der Restriktionen für Velounterstände, Carports oder 
Garagen

• Überdachung oder Vergrösserung ihrer Sitzplätze

• Vorschriften für Auto- und Fahrradabstellplätze werden als nicht 
mehr zeitgemäss wahrgenommen
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Was für bauliche/gestalterische Veränderungen 
in Ihrer Nachbarschaft würden Sie stören?

• Bewohner:innen schätzen den Erhalt des ursprünglichen Charakters der 
Siedlung

• Störend: Überdimensionierte Anbauten (Wintergärten, Dachaufstockungen, 
Garagen), Veränderung von Fenstergrößen oder Fassadenstruktur

• Farbgestaltung: Abgelehnt werden grellen oder dunklen Farben, bevorzugt 
wird eine harmonische Farbgebung.

• Moderne Elemente (Dachfenster, Rollläden, veränderte Eingänge) werden als 
störend empfunden

• Hohe Zäune, dichte Hecken oder versiegelte Flächen stören das offene, 
grüne Bild

• Einige wünschen sich mehr Abstimmung bei der Bepflanzung.

• Einige wünschen sich mehr gestalterische Freiheiten und Flexibilität, um 
moderne Bedürfnisse zu berücksichtigen.
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Wie sieht das Eigenheimquartier in Ihrer 
Wunschvorstellung im Jahr 2040 aus?

In 15 Jahren soll das Eigenheimquartier seinen Charme bewahren und 
nachhaltiger sowie moderner werden. Viele Bewohner:innen wünschen 
sich Solarpaneele, bessere Dämmung und alternative Heizsysteme. 
Zudem sollen mehr Begrünung und weniger versiegelte Flächen das 
Quartier aufwerten. Die architektonische Einheit und soziale 
Durchmischung sollen erhalten bleiben, aber es gibt unterschiedliche 
Meinungen zu baulicher Gestaltung und individuellen Freiheiten. Einige 
wünschen sich Quartiercafés, Begegnungszonen oder 
Gemeinschaftsgärten, um das soziale Leben zu stärken. Das Quartier 
soll lebendig, nachhaltig und familienfreundlich bleiben, ohne seinen 
ursprünglichen Charakter zu verlieren.
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 Möglichst einheitlich Ø 1 2 3 4 5 Möglichst individuell 

Ø: 4.31 2 8 5 27
Σ: 42 4.80% 19.10% 11.90% 64.30%

Ø: 4.17 4 1 7 2 28
Σ: 42 9.52% 2.40% 16.70% 4.70% 66.70%

Ø: 4.44 4 2 4 33
Σ: 43 9.30% 4.70% 9.30% 76.70%

Ø: 3.71 7 4 5 4 22
Σ: 42 16.70% 9.50% 11.90% 9.50% 52.40%

Ø: 3.35 8 8 4 2 18
Σ: 40 20% 20% 10% 5% 45%

Ø: 4.33 1 1 6 8 24
Σ: 40 2.50% 2.50% 15% 20% 60%

Ø: 3.16 10 6 5 2 15
Σ: 38 26.32% 15.79% 13.16% 5.26% 39.47%

Ø: 3.16 12 3 5 1 16
Σ: 37 32.43% 8.11% 13.51% 2.70% 43.24%

Ø: 3.77 5 4 3 5 18
Σ: 35 14.29% 11.43% 8.57% 14.29% 51.43%

Ø: 4.11 3 2 6 3 23
Σ: 37 8.11% 5.41% 16.22% 8.11% 62.16%

Ø: 4.22 3 1 4 5 23
Σ: 36 8.33% 2.78% 11.11% 13.89% 63.89%

Fahrradunterstände Fahrradunterstände 

Einfriedungen
(Gartenzäune, Mauern, Hecken)

Einfriedungen (Gartenzäune, 
Mauern, Hecken) 

Fenstergestaltung Fenstergestaltung 

Lukarnengestaltung Lukarnengestaltung 

Grundrisse Grundrisse 

Eingangssituationen Eingangssituationen 

Fassadengestaltung Fassadengestaltung 

Farbgestaltung Farbgestaltung 

Vorgartengestaltungen Vorgartengestaltung 

Zugangswege Zugangswege 

Bepflanzungen Bepflanzungen 
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Prozent Anzahl

Ja 34.88 15

Nein 39.53 17

Kann ich nicht beantworten/Keine Meinung 25.58 11
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Prozent Anzahl
Ja 4.65 2
Nein 72.09 31
Einzelfälle sind zu prüfen 23.26 10
Weiss nicht/Keine Meinung 0 0
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Prozent Anzahl
sehr sicher 39.5 17
sicher 55.8 24
es geht so 4.7 2
nicht sicher 0.0 0
überhaupt nicht sicher 0.0 0
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Kommentare

• Fussgänger:innen fühlen sich grundsätzlich sicher

• Ausleuchtung der Wege 

• mehr Parkplätze, auch für Besucher:innen vs. andere für weniger Autos 

• Problem des motorisierten Verkehrs. Das Fahrverbot wird oft missachtet, 
insbesondere durch Sportplatzbesucher:innen

• Tempolimite der Begegnungszone

• rücksichtslose E-Bike- und E-Scooter-Fahrende

• Massnahmen wie Schwellen oder bepflanzte Verkehrsinseln zur 
Temporeduktion
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Prozent Anzahl
immer 22.5 9
häufig 37.5 15
selten 10.0 4
nie 0.0 0
Besitzen kein Auto 30.0 12
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Prozent Anzahl

Ja, wir besitzen solche Pläne, Dokumente und/oder Unterlagen und 
wären bereit, diese anderen Eigentümerschaften zur Verfügung zu 
stellen.

25.6 11

Ja, wir besitzen solche Pläne, Dokumente und/oder Unterlagen, 
möchten diese jedoch nicht teilen. 4.7 2

Nein, wir besitzen keine solche Pläne, Dokumente und/oder 
Unterlagen. 53.5 23

anderes, nämlich... 16.3 7
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Die Bereitschaft zur Weitergabe von Plänen und Unterlagen variiert.
Einige Eigentümer:innen haben Originalpläne oder 
Sanierungsdokumentationen, sind sich aber unsicher über deren Relevanz.

Andere sehen die Stadt oder Denkmalpflege in der Verantwortung, diese 
zentral bereitzustellen.

Viele sind offen für Ideenaustausch, betonen jedoch, dass bauliche 
Vorhaben individuell angepasst werden müssen. Fachliche Beratung sei 
wichtiger als eine reine Weitergabe von Plänen.
Einige Eigentümer:innen möchten ihre Unterlagen später teilen, wenn ihre 
Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind.

41

Anderes nämlich
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Vorname Nachname

Gabi Stritt

Florian Schlegel

Markus Würzer

Jasmin Gadola

Gaby Fritz

Sara und Julian Kägi-Schwartz

Lukas Baumgartner

Roger Widmer

Daniele Vernucci

Roger Matzinger

René Schnellmann

Christine Zenklusen Orlé

Albert Rüegg

Familie Moser

Prozent Anzahl

Ja, ich möchte mich in der Arbeitsgruppe engagieren. 32.56 14

Nein, ich möchte mich nicht in der Arbeitsgruppe 
engagieren. 67.44 29
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ANHANG III. AUSWERTUNG DER MITWIRKUNG DER 
ARBEITSGRUPPE ZUM ENTWURF DER 
GESTALTUNGSFIBEL 

  



Zusammenstellung Feedbacks Arbeitsgruppe Gestaltungsfibel Eigenheimquartier 27.08.25 

OSRI AG, Luzern 1 

Zusammenstellung der Feedbacks der Arbeitsgruppe Gestaltungsfibel 
Eigenheimquartier zum Entwurf der Gestaltungsfibel vom 28.07.25 
 
Mitwirkungszeitraum: 29.07. – 17.08.2025 
 
Stand vom 27.08.25 (Zusammenzug und Entwurf Antworten OSRI und KDP, Besprechung in der Arbeitsgruppe vom 22.8.25) 
 
 

Nr. Kapitel/ 
Seite 

Hinweis/Antrag Begründung Bemerkungen  Kommentar KDP 

1 Allgemein  Ansonsten finde ich das Doku-
ment sehr übersichtlich, infor-
mativ und hilfreich. 

 Wird verdankt. 

2 Allgemein / 
Gestal-
tungsfibel 

 Die gut zusammengestellten 
Dokumente zeigen Auswertung, 
Bedürfnisse und unsere Ideen 
auf. 
Was fehlt ist der wichtigste Teil 
des Ganzen. Was kann und darf 
Umgesetzten werden ab heute 
und in Zukunft. 
Für mich ist nicht ersichtlich, 
dass in der Gestaltungsfibel, 
der Teil vom Denkmalschutz 
vorhanden ist. Die Neuorientie-
rung, möglicher Kompromiss 
oder im besten Fall der Kon-
sens aller Beteiligten ist für 
mich nicht vorhanden. 
 
Zudem wird aufgezeigt was sein 
könnte, nicht was bereits vor-
handen ist. Eine andere Blick-
richtung wäre den heutigen 
Stand im Quartier festzuhalten, 

Wurde nochmals in der AG vom 
22.08.25 diskutiert. 
 
KDP geht immer von erstem Zu-
stand aus, nimmt dann aber 
auch Geschichte in den Blick. 
SBV und deren Auswirkungen -
> zeigen Bedürfnisse der letzten 
100 Jahre. 
Das Heute wurde in Form von 
Umfrage aufgenommen, jedoch 
erfolgte keine Zustandserfas-
sung. 

Die Ausgangslage bildet der 
bauzeitliche Zustand. 
 
Mit dem Kapitel Entwicklung 
wird auf die Veränderungen und 
Bedürfnisse der letzten Jahre 
Bezug genommen.  
Die Kompromisse sind im Ar-
beitspapier ausführlicher nach-
vollziehbar.  
Mit den Fotos wird der Ist-Zu-
stand ersichtlich. 
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Nr. Kapitel/ 
Seite 

Hinweis/Antrag Begründung Bemerkungen  Kommentar KDP 

auf diesem aufzubauen und zu 
ergänzen. 
Was ich bereits im ersten Mee-
ting vorbrachte. 
Ansonsten wird ein Gestaltung-
fibel aufgestellt die mit den heu-
tigen, bereits bestehenden Ver-
änderungen nicht überein-
stimmt. 

3 Allgemein Lieber Markus 
Liebe alle 
 
Vielen Dank Markus, dass Du Dir die Zeit genommen hast bzw. 
nehmen konntest, eine Rückmeldung zu verfassen. Leider finden 
diese ganzen zugehörigen Anlässe (Projektteam Sitzung 12.8. und 
Feedback-Deadline 17.8.) in den Schul-Sommerferien statt. Wer in 
diesem Rhythmus arbeitet, kann hier leider nicht mitwirken. Das 
kann man natürlich so machen und damit mit möglichst wenig, kriti-
schen Rückmeldung den Prozess schlank weiter vorpressen. Mich 
stört dieser unnötige Zeitdruck schon lange. Es fehlt die Zeit für 
wirkliche Diskussionen, wo sich auch die KDP konkret äussert, die 
eigenen Standpunkte und Beispiele (z.B. Ziegelersatz) konkret ein-
bringt und Umsetzungen bzw. Vorgaben dann tatsächlich ausge-
/verhandelt werden. 
Ebenso braucht es Zeit, um an den Veranschaulichung zu arbeiten 
(Bilder, Pläne etc.), die schlussendlich in eine solche Fibel kom-
men sollen. Warum sind die jetzt verwendeten Illustrationen rele-
vant? Woher stammen sie? Wie werden sie den geäusserten An-
sprüchen gerecht? etc. Hier gibt es sicher Diskussionsbedarf. 
 
Ebenso wurde ich von verschiedenen Seiten auf die oftmals rück-
wärtsgerichtete Sichtweisen aufmerksam gemacht. Es fehlt eine 
Bestandesaufnahme, wie der heutige Situation bei den verschiede-
nen Elemente tatsächlich ist. Ich sage jetzt mal "moderne Lösun-
gen", die umgesetzt wurden. Das sind tatsächliche Bedürfnisse 
und das darf nicht ignoriert werden. 

Auf die geäusserten Ansprüche 
wurde soweit möglich eingegan-
gen und ansonsten erläutert, 
weshalb die Wünsche nicht um-
gesetzt werden können. 

Quelle: Verzeichnis am Schluss 
mit Herkunft sämtlicher Pläne, 
Fotos und Skizzen. Impressio-
nen stammen von den vorhan-
denen Unterlagen. Es wurde 
mehrfach zum Einreichen von 
Unterlagen aufgefordert. 
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Nr. Kapitel/ 
Seite 

Hinweis/Antrag Begründung Bemerkungen  Kommentar KDP 

Aus dem Archiv meiner Grosseltern, weiss ich, dass schon vor 30 
Jahren eine ähnliche Diskussion stattgefunden hat (damals für das 
Mühlebrück- und das Eigenheimquartier). Aus der Kommunikation 
zu den Umfrageergebnissen zitiere ich aus den für das Eigenheim-
quartier geäusserten Wünschen, die unser aktuelles Projekt direkt 
anspricht: "Eine Mehrheit der Befragten (63%) spricht sich für eine 
Änderung der Bauvorschriften für das Eigenheimquartier aus. Die 
Bauvorschriften sollten gelockert werden zugunsten einer besse-
ren Nutzung von Gebäuden und Gärten". Da kann sich jeders mal 
Gedanken dazu machen. 
 
Lange Rede, kurzer Sinn: Da ich nun wie erwähnt in diesem Schul-
termin-Rhythmus wirke und arbeite, konnte ich noch nicht mal die 
versendete Dokumentation in Ruhe lesen. Mit dem Schulanfang 
und der Übernahme von 6 neuen Klassen ist momentan daran 
auch nicht zu denken. 
 
Bleibt mir also nur anzumerken, dass ich mit dem aktuellen Pro-
zess bzw. zeitlichen Vorgehen nicht einverstanden bin. Ein ent-
sprechendes Schreiben mit weiteren Punkten habe ich vor den 
Sommerferien ja schon versandt. 
 
Herzliche Grüsse, 

4 Arbeitspa-
pier 
Punkt 5.1 
Offene Ple-
numsdis-
kussion 
Seite 28 

Es soll bei Stadtgrün nachge-
fragt werden, ob im Rahmen 
des Einbaus der Fernwärme 
neue Pflanzungen von Bäumen 
durch die Stadt organisiert wer-
den kann. 
Zuständigkeit der Anfrage offen. 

Als Stadtparlamentarierin 
könnte ich dies übernehmen, 
wenn von der AG als ok befun-
den. Es gab schon mal einen 
Vorstoss zur Initiative der Stadt 
«1000 Bäume». Ziel war, dass 
auch Bäume für Private von der 
Stadt zu Verfügung gestellt wer-
den. Fand leider keine Mehr-
heit. Ein neuer Versuch ist aber 
immer möglich.  

Die Arbeitsgruppe hat beschlos-
sen, Gabi Stritt mit weiteren Ab-
klärungen (Stadtgrün, Parla-
ment) zu beauftragen. 
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Nr. Kapitel/ 
Seite 

Hinweis/Antrag Begründung Bemerkungen  Kommentar KDP 

5 Seite 4 
Musterblatt 

«Quelle: Beobachtungen vor 
Ort und Bewilligungspraxis seit 
2016» 

Wieso Bewilligungspraxis be-
reits seit 2016? 
 
Gemäss Seite 2: 
Erst seit 26.07.2018 Aufgabe 
der KDP. 

 Das ist ein Tippfehler. 2018 
stimmt. 

6 Seite 4 
Musterblatt 
Zusatz 

Was ist mit der Bewilligungspra-
xis der Stadt-Winterthur der 
letzten 20 Jahre, bevor die KDP 
dies übernommen hat? Bei der 
Stadt Winterthur gab es dazu 
dedizierte Experten/Fachperso-
nen (Projektleiter Stadtraum 
und Architektur, Architektoni-
sche Beratung, Projektentwick-
lungen) im Amt für Städtebau in 
der Abteilung Beratung. 

Wie wurden diese durch Exper-
ten/Fachpersonen der Stadt 
Winterthur entwickelten und ge-
prägten Bauentscheide gewer-
tet, berücksichtigt und als integ-
rierenden Bestandteil - zur 
Wahrung des Gesamtbildes - 
miteinbezogen? 

 Die Wissensvermittlung ist lei-
der etwas lückenhaft. Beispiels-
weise die Praxis bezüglich den 
thermischen Solaranlagen 
wurde 1:1 übernommen.  
 
Der gesetzliche Auftrag der 
Denkmalpflege ist nicht ganz 
der gleiche wie der vom Amt für 
Städtebau in der Abteilung Be-
ratung. Es findet mehr eine Prä-
zisierung und weniger ein Wi-
derspruch statt. 

7 Seite 4 
Musterblatt 

«Idealbild der Siedlung welches 
durch Beiträge der KDP unter-
stützt werden kann.» 

Ich finde den Begriff «Idealbild 
der Siedlung» als irreführend, 
da es eine Frage der Perspek-
tive ist. 
«Idealbild aus Sicht der KDP» 
wäre für mich verständlicher, da 
so auch die Sicht der Perspek-
tive und der Interessen definiert 
sind. 

Wird aufgenommen. Die Präzisierung ergibt Sinn, da 
es sich ja auch um Beitragszah-
lungen der KDP handelt. 

8 Seite 4 
Musterblatt 
Zusatz  

«Idealbild der Siedlung» Wie kann es sein, dass amtliche 
Experten/Fachexperten von der 
Stadt und vom Kanton so ein-
schneidende unterschiedliche 
«Idealbilder der Siedlungen» 
haben? 
 

 Der gesetzliche Auftrag der 
Denkmalpflege ist nicht ganz 
der gleiche wie der vom Amt für 
Städtebau in der Abteilung Be-
ratung.  
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Falls dies nicht der Fall wäre, 
müsste kein Bedarf dieser Fibel 
bestehen und die Bauent-
scheide (inklusive sämtlichen 
Auflagen) müssten deckungs-
gleich sein. 

Gibt es Beispiele die Diskussi-
onsbedarf haben? 

9 Seite 5ff 
Haustypen 
Haustyp A 
– Haustyp 
B – Haus-
typ C 
Register: 
Festlegung 

 Bis anhin wurde und es war 
nicht die Thematik, dass Vorga-
ben im Innenbereich zu disku-
tieren und festzuhalten sind in 
der Gestaltungfibel. 
Aus welchem Grund ist dieser 
Bereich aufgelistet? 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
Die grundsätzliche Anordnung 
ist zu erhalten, Durchbrüche 
Küche/Wohnen sind erlaubt, je-
doch die ehemalige Anordnung 
z. B. mit Materialwechsel des 
Bodens anzuzeigen. Grundsätz-
lich keine Muss-Vorgabe. 

Aufgrund der Themendichte war 
es bis jetzt nicht möglich über 
den Innenbereich vertieft zu dis-
kutieren.  
 
Zitat aus dem Inventarblatt: 
“Substanzieller Erhalt der histo-
rischen Ausstattungselemente, 
der bauzeitlichen Grundrissdis-
position sowie der überlieferten 
bauzeitlichen Oberflächen.” 
 
Darüber hinaus gibt es keine 
Vorgaben. Grundsätzlich sind 
Unterhaltsarbeiten und Umbau-
arbeiten bei Objekten im Inven-
tar der schützenswerten Bauten 
immer bewilligungspflichtig, res-
pektive müssen vorgängig be-
sprochen werden.  

10 Seite 5ff 
Haustyp A, 
B C 
Treppen 
Innentüren 
Oberflä-
chen 

Sofern die Statik und die bauli-
che wie betriebliche Sicherheit 
des Hauses nicht gefährdet ist, 
muss im Haus drin alles frei ver-
änderbar sein. 

Ausser den Besitzenden der 
Liegenschaften, hat das Innen-
leben der Häuser niemanden zu 
kümmern. 
Das wurde seit der Gründung 
des Quartiers immer so gelebt 
und der nicht öffentliche, private 
Raum respektiert. 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
Die grundsätzliche Anordnung 
ist zu erhalten, Durchbrüche 
Küche/Wohnen sind erlaubt, je-
doch die ehemalige Anordnung 
z. B. mit Materialwechsel des 
Bodens anzuzeigen. Grundsätz-
lich keine Muss-Vorgabe. 

Aufgrund der Themendichte war 
es bis jetzt nicht möglich über 
den Innenbereich vertieft zu dis-
kutieren.  
 
Zitat aus dem Inventarblatt: 
“Substanzieller Erhalt der histo-
rischen Ausstattungselemente, 
der bauzeitlichen 
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Die Bewohnenden sind Eigen-
heimbesitzer im Eigenheim-
quartier. 
Der Name an sich zeigt schon 
das historische Selbstverständ-
nis der Bewohnenden im Bezug 
zu ihren Liegenschaften. Die 
Ablesbarkeit der Struktur ist 
höchstens für jene Hauseigen-
tümer relevant, die es für ihr ei-
genes Objekt interessiert. 
Für allfällige Rückbauten kön-
nen in diesem Fall historische 
Baupläne zur Information beige-
zogen werden. 

Grundrissdisposition sowie der 
überlieferten bauzeitlichen 
Oberflächen.” 
 
Darüber hinaus gibt es keine 
Vorgaben. Grundsätzlich sind 
Unterhaltsarbeiten und Umbau-
arbeiten bei Objekten im Inven-
tar der schützenswerten Bauten 
immer bewilligungspflichtig, res-
pektive müssen vorgängig be-
sprochen werden. 
 

11 Seite 5 ff 
Haustyp A, 
B, C 

Thema Grundrisse, vor allem 
die inneren Grundrisse: «Die 
Struktur soll mit dem Sturz oder 
dem Wechsel im Bodenbelag 
weiterhin ablesbar sein.» 

Dies ist aus meiner Sicht ein zu 
tiefer und massiver Eingriff. Der 
Innenraum wird auf keinem mir 
vorliegendem Dokument als ty-
pisches Merkmal, «typische 
charakteristische Merkmale der 
Siedlung» oder als erhaltens-
wert ausgewiesen. Alle Fotos 
stammen auch von aussen in-
klusive Garten. 
 
Dieses Thema wurde aus mei-
ner Sicht nicht in der Arbeits-
gruppe besprochen. Bei der 
Umfrage wurde dies auch nicht 
so direkt und eindeutig abge-
holt, auch was für mögliche Fol-
gen daraus abgeleitet werden 
könnten. Bei der Umfrage 
wurde nur das Thema Grundriss 
erwähnt, welches mit 51.43% 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
Die grundsätzliche Anordnung 
ist zu erhalten, Durchbrüche 
Küche/Wohnen sind erlaubt, je-
doch die ehemalige Anordnung 
z. B. mit Materialwechsel des 
Bodens anzuzeigen. Grundsätz-
lich keine Muss-Vorgabe. 

Aufgrund der Themendichte war 
es bis jetzt nicht möglich über 
den Innenbereich vertieft zu dis-
kutieren.  
 
Zitat aus dem Inventarblatt: 
“Substanzieller Erhalt der histo-
rischen Ausstattungselemente, 
der bauzeitlichen Grundrissdis-
position sowie der überlieferten 
bauzeitlichen Oberflächen.” 
 
Darüber hinaus gibt es keine 
Vorgaben. Grundsätzlich sind 
Unterhaltsarbeiten und Umbau-
arbeiten bei Objekten im Inven-
tar der schützenswerten Bauten 
immer bewilligungspflichtig, res-
pektive müssen vorgängig be-
sprochen werden. 
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als «möglichst individuell» ab-
gestimmt wurde. 
 
Die gewällte Formulierung wi-
derspricht für mich komplett der 
Abgrenzung im Vorwort auf 
Seite 2: 
«Abgrenzung …Sie gilt nicht als 
starre, abschliessende Behör-
denpublikation, sondern soll be-
raten, ermöglichen und zum 
Weiterdenken anregen.» 

12 Seite 5 ff 
Haustyp A, 
B, C 
Zusatz 

In den mir bekannten Sonder-
bauvorschriften und Steckbrie-
fen, welche das Eigenheimquar-
tier betreffen, wird der Innen-
raum und Somit der Grundriss 
nirgends erwähnt oder im über-
tragenen Sinn zitiert. 
 
Gemäss Buch: «Am Rand und 
doch mitten in der Stadt – Das 
Geiselweidquartier, von Miguel 
Garcia und Reto Westermann» 
Seite 30: «Die Grundrisse der 
drei Wohngeschosse sowie des 
Kellergeschosses sind quadra-
tisch. Das erlaubt die Anord-
nung der einläufigen Treppe pa-
rallel zur Fassade.» 

Wie kommt es jetzt dazu, dass 
der Innenraum ebenfalls als er-
haltenswert/schützenswert ein-
gestuft wird? 
 
Dieser ist nicht öffentlich zu-
gänglich und nur unter ganz be-
stimmten Bedingungen von 
aussen ersichtlich. 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
Die grundsätzliche Anordnung 
ist zu erhalten, Durchbrüche 
Küche/Wohnen sind erlaubt, je-
doch die ehemalige Anordnung 
z. B. mit Materialwechsel des 
Bodens anzuzeigen. Grundsätz-
lich keine Muss-Vorgabe. 

Aufgrund der Themendichte war 
es bis jetzt nicht möglich über 
den Innenbereich vertieft zu dis-
kutieren.  
 
Zitat aus dem Inventarblatt: 
“Substanzieller Erhalt der histo-
rischen Ausstattungselemente, 
der bauzeitlichen Grundrissdis-
position sowie der überlieferten 
bauzeitlichen Oberflächen.” 
 
Darüber hinaus gibt es keine 
Vorgaben. Grundsätzlich sind 
Unterhaltsarbeiten und Umbau-
arbeiten bei Objekten im Inven-
tar der schützenswerten Bauten 
immer bewilligungspflichtig, res-
pektive müssen vorgängig be-
sprochen werden. 
 

13 Seite 13 «Die Treppen und Türen sollen 
erhalten bleiben.» 

Dies ist aus meiner Seite ein zu 
tiefer Eingriff. Der Innenraum 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 

Aufgrund der Themendichte war 
es bis jetzt nicht möglich über 
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Treppen, 
Innentüren, 
Oberflä-
chen 

wird auf keinem mir vorliegen-
dem Dokument als typisches 
Merkmal, «typische charakteris-
tische Merkmale der Siedlung» 
oder als erhaltenswert ausge-
wiesen. Dieses Thema wurde 
aus meiner Sicht nicht in der Ar-
beitsgruppe besprochen. 

Die grundsätzliche Anordnung 
ist zu erhalten, Durchbrüche 
Küche/Wohnen sind erlaubt, je-
doch die ehemalige Anordnung 
z. B. mit Materialwechsel des 
Bodens anzuzeigen. Grundsätz-
lich keine Muss-Vorgabe. 

den Innenbereich vertieft zu dis-
kutieren.  
 
Zitat aus dem Inventarblatt: 
“Substanzieller Erhalt der histo-
rischen Ausstattungselemente, 
der bauzeitlichen Grundrissdis-
position sowie der überlieferten 
bauzeitlichen Oberflächen.” 
 
Darüber hinaus gibt es keine 
Vorgaben. Grundsätzlich sind 
Unterhaltsarbeiten und Umbau-
arbeiten bei Objekten im Inven-
tar der schützenswerten Bauten 
immer bewilligungspflichtig, res-
pektive müssen vorgängig be-
sprochen werden. 
 

14 Seite 13 
Treppen, 
Innentüren, 
Oberflä-
chen 
Zusatz 

Gemäss Buch: «Am Rand und 
doch mitten in der Stadt – Das 
Geiselweidquartier, von Miguel 
Garcia und Reto Westermann» 
Seite 30: «Die Grundrisse der 
drei Wohngeschosse sind sowie 
des Kellergeschosses sind 
quadratisch. Das erlaubt die An-
ordnung der einläufigen Treppe 
parallel zur Fassade.» 

Keine Details zur Treppe be-
schrieben. Nur einfache Funk-
tion: Verbinden von zwei Etagen 
über eine möglichst platzspa-
rende Lösung. 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
Die grundsätzliche Anordnung 
ist zu erhalten, Durchbrüche 
Küche/Wohnen sind erlaubt, je-
doch die ehemalige Anordnung 
z. B. mit Materialwechsel des 
Bodens anzuzeigen. Grundsätz-
lich keine Muss-Vorgabe. 

 

15 Seite 13 
Treppen, 
Innentüren, 
Oberflä-
chen 
Zusatz 

In den mir bekannten Sonder-
bauvorschriften und Steckbrie-
fen, welche das Eigenheimquar-
tier betreffen, wird der Innen-
raum und Somit die Treppen, 
die Innentüren und die 

Wie kommt es jetzt dazu, dass 
der Innenraum ebenfalls als er-
haltenswert/schützenswert ein-
gestuft wird? 
 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
Die grundsätzliche Anordnung 
ist zu erhalten, Durchbrüche 
Küche/Wohnen sind erlaubt, je-
doch die ehemalige Anordnung 

Aufgrund der Themendichte war 
es bis jetzt nicht möglich über 
den Innenbereich vertieft zu dis-
kutieren.  
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Oberflächen nicht erwähnt oder 
im übertragenen Sinn zitiert. 

Dieser ist nicht öffentlich zu-
gänglich und nur unter ganz be-
stimmten Bedingungen von 
aussen ersichtlich. 

z. B. mit Materialwechsel des 
Bodens anzuzeigen. Grundsätz-
lich keine Muss-Vorgabe. 

Zitat aus dem Inventarblatt: 
“Substanzieller Erhalt der histo-
rischen Ausstattungselemente, 
der bauzeitlichen Grundrissdis-
position sowie der überlieferten 
bauzeitlichen Oberflächen.” 
 
Darüber hinaus gibt es keine 
Vorgaben. Grundsätzlich sind 
Unterhaltsarbeiten und Umbau-
arbeiten bei Objekten im Inven-
tar der schützenswerten Bauten 
immer bewilligungspflichtig, res-
pektive müssen vorgängig be-
sprochen werden. 
 

16 Seite 15ff 
Farben 

3 Musterfarbtöne an je einem 
Fassadenbeispiel aufzeigen 
und die Erklärung des NCS 
Systems für Laien verständlich 
aufzeigen. Alle Farben der NCS 
Bunt-Farben sollen möglich sein 
im Rahmen definierter Schwarz- 
und Weisswerte 

Was ist mit dieser Farbauswahl 
gemeint? Was ist Fassaden-, 
Rahmen-, Laden- und Dachun-
tersichtsfarbe? 

Wurde nochmals in der AG vom 
22.08.25 diskutiert. 
Die Diskussion, wie welche Far-
ben in der Gestaltungsfibel ge-
zeigt werden können, wurde 
ausführlich in der AG geführt. 
Es wurde beschlossen, ein be-
stehendes Haus im Quartier zu 
wählen und die einzelnen Ele-
mente zu beschriften/benennen. 
So kann auch der Flächeneffekt 
vor Ort wahrgenommen wer-
den. 
Da mit der fast kompletten Frei-
gabe der Farbe (einzig Farbsät-
tigung und Schwarzanteil wird 
definiert) eine unzählige Vielfalt 
erlaubt wird, wird auf Farbmus-
ter verzichtet. 

Auf die Darstellung kann ver-
zichtet werden. Inputs bezüglich 
einer lesbaren Darstellung sind 
willkommen. 
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17 Seite 15ff 
Farben 

S.15 «Alle Farbtöne sind wähl-
bar.» 

S. 16: nur 16 Muster, auch 
wenn die Auswahl nicht ab-
schliessend ist. Dies klingt für 
mich nach eingeschränkten 
Möglichkeiten, obwohl alle 
wählbar sein sollten. 
 
Ich würde empfehlen: ein voll-
ständiges Beispiel auszuarbei-
ten mit nur einer Farbe, zum 
Verständnis/als Erklärung. Wel-
ches in der Fibel festgehalten 
werden kann. 

Wurde nochmals in der AG vom 
22.08.25 diskutiert. 
Die Diskussion, wie welche Far-
ben in der Gestaltungsfibel ge-
zeigt werden können, wurde 
ausführlich in der AG geführt. 
Es wurde beschlossen, ein be-
stehendes Haus im Quartier zu 
wählen und die einzelnen Ele-
mente zu beschriften/benennen. 
So kann auch der Flächeneffekt 
vor Ort wahrgenommen wer-
den. 
Da mit der fast kompletten Frei-
gabe der Farbe (einzig Farbsät-
tigung und Schwarzanteil wird 
definiert) eine unzählige Vielfalt 
erlaubt wird, wird auf Farbmus-
ter verzichtet. 

Auf die Darstellung kann ver-
zichtet werden. Inputs bezüglich 
einer lesbaren Darstellung sind 
willkommen.  

18 Seite 17 
Fassaden-
putz/ -däm-
mung 

Bei Eignung des Aerogel-
Dämm-Putzes soll die Fassa-
den- Aussendämmung auf der 
Traufseite bis zu 12 cm Dicke 
betragen können. 

Angesichts des rasant fort-
schreitenden Klimawandels 
müssen dringend alle erdenkli-
chen Mittel zur Minderung der 
Auswirkungen der sich verstär-
kenden Hitzeereignisse einge-
setzt werden. 
In diesem konkreten Fall 
schlage ich eine Abwinklung 
des Dachuntersichtsbrettes vor, 
bis die gewünschte Fassaden-
schichtdicke erreicht ist. Dies 
hätte zur Folge, dass eine maxi-
mal dicke Dämmschicht ohne 
allzu zu grosse Auswirkungen 
auf die Optik ermöglicht wird. 

Thematik Aerogel: Offen -> Ist 
in Abklärung, Abklärung abwar-
ten 
Markus Würzer und René 
Schnellmann führten Abklärun-
gen durch, bilaterales Abstim-
men der Ergebnisse erwünscht. 
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19 Seite 17 
Fassaden-
putz/ -däm-
mung 

«Der Verputz darf nicht glatt ab-
gezogen werden und sollte die 
Handbewegungen / Handwerk 
mitzeichnen. 

Gemäss Buch: «Am Rand und 
doch mitten in der Stadt – Das 
Geiselweidquartier, von Miguel 
Garcia und Reto Westermann» 
Seite 27: «Gearbeitet wurde am 
Abend 18-21 Uhr und am 
Samstag 13-19 Uhr.» Auf dies 
ist wohl die «minderwertige Ar-
beit» zurückzuführen und wenn 
hauptsächlich zu diesen Zeiten 
gearbeitet wurde, waren die gel-
tenden äussere Umweltbedin-
gungen nicht optimal. 
 
Ich finde ein heutiger Handwer-
ker mit Berufs-Stoltz darf auch 
schöne, hochwertige und ma-
kellose Handarbeit leisten. 
 
Die Eigenschaften (Struktur, 
Körnung, etc.) des sichtbaren 
Deckputzes (Endschicht des 
Fassadenputzes) dürfte defi-
niert und vorgegeben werden, 
aber nicht eine laienhafte und 
unprofessionelle / unfachmänni-
sche Verarbeitung. 

 In der Arbeitsgruppensitzung 
gab es diesbezüglich einen 
Konsens. Die Technik ist nicht 
schlechtes Handwerk, es ist ein 
Kellenwurf. Heute als modern 
geltende Verputzarbeiten sind 
meist glatt und haben eine Op-
tik eines industriell gefertigten 
Bauteils.  

20 Seite 17 
Fassaden-
putz/ -däm-
mung 

Die Trauffassade können mit ei-
nem Wärmedämmputz von ma-
ximal 6cm ausgeführt werden 
inkl. Deckputz und Abschlagen 
des vorhandenen Putzes. 

Bei der Arbeitsgruppe wurde er-
wähnt, dass z.B. mit 8cm Aero-
gel- Dämmung + Deckputz die 
heutigen Minimal- Anforderun-
gen und die aktuell geltenden 
Normen erfüllt werden können. 
Ich möchte, dass dies geprüft 
wird. Der optische unterschied 

Thematik Aerogel: Offen -> Ist 
in Abklärung, Abklärung abwar-
ten 
Markus Würzer und René 
Schnellmann führten Abklärun-
gen durch, bilaterales Abstim-
men der Ergebnisse erwünscht. 
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von 6cm zu z.B. 9cm ist kaum 
ersichtlich. 

21 Seite 17 
Fassaden-
putz/ -däm-
mung 

«Es sind primär mineralische 
Materialien zu verwenden und 
auf die Details zu achten.» 

Neue «nicht mineralische» Ma-
terialien, welche bei ein gerin-
ger Aufbauhöhe die heutigen 
Minimal- Anforderungen und die 
aktuell geltenden Normen erfül-
len, sollten auch berücksichtig 
werden. z.B. Aerogel- Däm-
mung 

Thematik Aerogel: Offen -> Ist 
in Abklärung, Abklärung abwar-
ten 
Markus Würzer und René 
Schnellmann führten Abklärun-
gen durch, bilaterales Abstim-
men der Ergebnisse erwünscht. 

 

22 Seite 18 
Gartenseiti-
ger Anbau/ 
Pergola 

Die Pergola beim Haustyp C 
kann nebst Glas auch mit trans-
parentem Acryl- Wellblech be-
stückt werden. Zusätzliche 
Schwenkarm-Markisen an der 
gesamten Frontseite sowie eine 
über dem gesamten Pergola-
Dach liegende Beschattungslö-
sung soll ebenfalls möglich 
sein. Störende Mittelstütze darf 
entfernt werden. 

Die nach Südosten ausgerich-
tete Pergola ist im Sommer 
ohne aktive Beschattung fast 
nicht mehr nutzbar. Damit auch 
ein grösserer Esstisch unter der 
Pergola Platz hat, muss die stö-
rende Mittelstütze entfernt und 
der Frontträger verstärkt wer-
den können. 

 Ergänzungen zu den Sonder-
bauvorschriften sind denkbar, 
bezüglich Dachmaterial.  
 
Eine Markise aussen an der 
Pergola ist nicht möglich. Die 
Beschattung vom Sitzplatz ist 
mit einem Schirm oder Sonnen-
segel zu lösen (temporär). 

23 Seite 18 
Gartenseiti-
ger Anbau/ 
Pergola 

Gartenseitiger Anbau / Pergola Eine Bauzeichnung / Skizze wie 
z.B. bei der Seite 33 (Lukarne 
Gipserweg) wäre sehr hilfreich 
und wünschenswert. 

 Die Gestaltungsfibel übernimmt 
nicht die Aufgaben einer Archi-
tekt:in.  
Wenn Eigentümerschaften ge-
willt sind Details zu teilen, kann 
dies ergänzt werden. 

24 Seite 19ff 
Hausein-
gang 

Hauseingang «Die Hausein-
gänge sollten innerhalb eines 
Zwillingseingangs gemeinsam 
saniert werde.» 

Jeder sollte weiterhin individuell 
renovieren und gestalten dür-
fen. Dieser Vorschlag behindert 
den individuellen Prozess. 

 Eine eigene Renovation ist wei-
terhin möglich, gemeinsam wird 
als «Idealbild» aufgezeigt. 

25 Seite 21 
Haustüre 

Haus A: Stahlkonstruktion mit 
Klarglas ist schön 

  Bezieht sich das auf den Wind-
fang? 
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(Arbeitspa-
pier 3.7) 

26 Seite 22 
Kellertüren 

Kellertüren: «Die original Türen 
sollen erhalten bleiben.» 
 
Ich finde hier sollte auf die 
äussere Kellertüre hingewiesen 
werden, damit eindeutig ver-
standen wird, welche Türe ge-
meint ist. 

Dies wurde weder bei der Um-
frage abgeholt noch in der Ar-
beitsgruppe besprochen. 
 
Eine neue Türe aus frei wählba-
ren Materialien bildet viele Vor-
teile welche mit der alten Türe 
nicht möglich sind. Ausschlag-
gebend ist für mich die Sicher-
heit (Einbruchschutz), Komfort 
(Schallschutz) und das Thema 
Energiesparen im Winter und im 
Sommer (bessere Wärme-
schutz durch integrierte Isolie-
rung). 
 
Je nach Haustyp ist die äussere 
Kellertür vom öffentlich zugäng-
lichen Grund kaum sichtbar. 

 Hinweis welche Tür gemeint ist 
kann aufgenommen werden. 
 
Die Gestaltung vom Türblatt ist 
frei wählbar.  

27 Seite 23 
Fenster 
(Arbeitspa-
pier 3.4) 

Erhalt bauzeitliche Formate/Öff-
nungen 

  Im Sinne der KDP siehe Identifi-
kation Fenster. 

28 Seite 23 
Fenster 
(Arbeitspa-
pier 3.9) 

Erkenntnis:  
Originalküchenfenster muss er-
halten bleiben (Holz! Format!) 
Das Badfenster kann aus Plas-
tik oder Alu sein 
(Kämpfer??: was ist das??) 

  Da die Fenster Aussen in Holz 
sein müssen, ist die Materiali-
sierung Innen aus technischen 
Gründen nicht frei wählbar. 
 
Ein Kämpfer ist eine horizontale 
Unterteilung der Fenster.  
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29 Seite 23 
Fenster 

Fenster können auch aus 
Kunststoff bestehen mit allen 
Kippfunktionen. 

Heutige Kunststofffenster sind 
einfach im Unterhalt, günstig 
und ökologisch, da sie zu gros-
sen Teilen aus recycliertem Ma-
terial bestehen. Sie sind über 
die ganze Lebenszeit formstabil 
und benötigen keinen Unterhalt. 
Es gibt sie in unterschiedlichen 
Ausführungen und werden von 
Laien in der Optik als solche 
nicht wahrgenommen. 
Am Ende ihrer Lebenszeit ca. 
30 Jahre, werden sie zum Bei-
spiel von der Firma Kiefer wie-
der zu Kunststoff-Granulat ver-
arbeitet. 
Link: https://blog.egokie-
fer.ch/de/kunststofffenster-wirk-
lich-der-umweltsünder 

Wurde nochmals in der AG vom 
22.08.25 diskutiert. 
Wurden originale Holzfenster 
eingesetzt, wird ein Material-
wechsel bei denkmalgeschütz-
ten Gebäuden im ganzen Kan-
ton Zürich durch die KDP grund-
sätzlich abgelehnt. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 3.10 auf Seite 16) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Fenster sind eines der prä-
gendsten Bauteile der Siedlung. 
Somit ist ihre Authentizität mas-
sgebend für das Erscheinungs-
bild der Siedlung. Es sind wei-
terhin nur Holzfenster zulässig.» 

30 Seite 23 
Fenster 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 
Küchenfenster: Zweiflügelfens-
ter 
 
Bitte entsprechend ergänzen. 

Dies würde den Komfort in der 
Küche massiv erhöhen. Die Flä-
che - welche in der Diagonale 
eingebüsst werden würde - 
kann in der Horizontale kom-
pensiert werden. Wenn dies für 
sämtliche Häuser gilt (zum Teil 
bereits schon so umgesetzt) 
ergibt sich wieder ein einheitli-
ches Bild. 

Wunsch wurde in Gestaltungsfi-
bel aufgenommen, Seite 23: 
«Prozess Gestaltungsfibel 
2025: Bei den Küchenfenstern 
wurde der Wunsch geäussert, 
diese stehend mit einem Kämp-
fer umsetzen zu können. 
Dadurch ist die Küchenkombi-
nation besser nutzbar. Die KDP 
entspricht diesem Wunsch. Ein 
weiterer Wunsch waren Abluf-
töffnungen für Küche und Bad 
in der Fassade, welche nun sei-
tens KDP ebenfalls ermöglich 
werden.» 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 3.10 auf Seite 16) wie 
folgt festgehalten: 
«Auf die Situation mit der Kü-
chenkombination vor dem Fens-
ter kann eingegangen werden. 
Das Fenster ist mittels Kämpfer 
zu unterteilen.» 
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31 Seite 23 
Fenster 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 

Freie Materialwahl bei sämtli-
chen Fenstern. 

Bitte entsprechend ergänzen. 

Vorteile der anderen Produkte 
im Vergleich zu «nur» Holz-
Fenster: 

- Langlebigkeit
- weniger Pflege und War-

tungsarbeit
- Nachhaltiger (besser recyc-

lebar)

Für den Laien Unterschied 
kaum feststellbar (nur Gehrung 
oder noch weitere Unter-
schiede?). 

Falls diese Aussagen nicht ge-
wichtet werden möchten: Zwei 
Beispielfenster an einem Haus 
installieren und Umfrage im 
Quartier starten. 

Oder Expertisen bei mehreren 
Fensterbauern einholen. 

Die freie Materialwahl war ein 
Anliegen eines Teils der Arbeits-
gruppe und entsprechend im Ar-
beitspapier (siehe Kapitel 3.9, 
Seite 15/16) festgehalten. 
Es gibt keinen Konsens, dass 
die Materialwahl frei sein darf. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 3.10 auf Seite 16) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Fenster sind eines der prä-
gendsten Bauteile der Siedlung. 
Somit ist ihre Authentizität mas-
sgebend für das Erscheinungs-
bild der Siedlung. Es sind wei-
terhin nur Holzfenster zulässig.» 

Keine Umfrage. Es gibt wissen-
schaftliche Standards, die es 
zu beachten gilt. 

32 Seite 23 
Fenster 

«3-fach Verglasung bis 36mm 
möglich.» 

Können dadurch die aktuell gel-
tenden Normen und vorge-
schriebenen Richtwerte erfüllt 
werden? 

Normen werden eingehalten. Al-
lenfalls nicht so präzise in mm 
formulieren. 

33 Seite 23 
Fenster 

«Das Fenster kann mit einer in 
der Dämmung eingebauten La-
mellenstore beschattet wer-
den.» 

Wieso soll das nicht bei allen 
Fenstern möglich sein? So sind 
alle Fenster optisch gleich. 

Entgegenkommen mit Lamel-
lenstoren an Stirnfassade, kein 
Präjudiz für andere Fenster. 

Abhängigkeiten zu Fassaden-
stärke, Konstruktion, Ausdruck. 

34 Seite 25 
Beschat-
tung 

Holzfensterläden: 
• Bewegliche Brettli
• Verstellbare Achse

Holzfensterläden sollen hinaus-
gestellt werden können. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 3.10 auf Seite 16) wie 
folgt festgehalten: 
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(Arbeitspa-
pier 3.6) 

«Die Fenster sind eines der prä-
gendsten Bauteile der Siedlung. 
Somit ist ihre Authentizität mas-
sgebend für das Erscheinungs-
bild der Siedlung. Es sind wei-
terhin nur Holzfenster zulässig.» 

35 Seite 25 
Beschat-
tung 

Fensterläden können auch aus 
Aluminium sein. 

Hausbesitzer im Quartier, die 
Fensterläden aus Aluminium 
haben, sind begeistert von den 
Eigenschaften und wünschen 
sich die alten Holzläden auf kei-
nen Fall zurück. 
Sie sind leicht, günstig und 
praktisch ohne Unterhaltsarbei-
ten. Über Jahrzehnte hinaus se-
hen sie aus wie neu. 
Es gibt sie in unterschiedlichen 
Ausführungen. 
Aluminium ist recyclierbar. 

Die Materialwahl der Fensterlä-
den war ein Anliegen eines Teils 
der Arbeitsgruppe und entspre-
chend im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 3.9, Seite 15/16) festge-
halten. 
Es gibt keinen Konsens, dass 
die Materialwahl frei sein darf. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 3.10 auf Seite 16) wie 
folgt festgehalten: 
«Fensterläden sollten in Holz 
sein aufgrund der Materialge-
rechtigkeit.» 

36 Seite 25 
Beschat-
tung 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 
Fensterläden an der Nord-Ost 
Seite (Richtung Strasse, z.B. 
am Eigenheimweg) 

Dies wurde weder festgehalten 
noch bearbeitet. 

Der Punkt wurde im Arbeitspa-
pier (siehe Kapitel 3.9, Seite 
15/16) festgehalten. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 3.10 auf Seite 16) wie 
folgt festgehalten: 
«Zusätzliche Fensterläden an 
den Strassenfassaden sind 
nicht zulässig. Alternative Be-
schattungen sind zu prüfen.» 

37 Seite 25 
Beschat-
tung 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 

Dies wurde weder festgehalten 
noch bearbeitet. 

Die Materialwahl der Beschat-
tungsmöglichkeiten war ein An-
liegen eines Teils der Arbeits-
gruppe und entsprechend im Ar-
beitspapier (siehe Kapitel 2.9 
und 3.9, Seiten 7/8 und 15/16) 
festgehalten. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Dachflächenfenster dürfen 
maximal mit einer manuell be-
dienten Markisette beschattet 
werden. Dies wird so bei allen 
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Freie Materialwahl bei sämtli-
chen Beschattungslösungen 
 
Bitte entsprechend ergänzen. 

Inventarobjekten von regionaler 
und kantonaler Bedeutung ge-
handhabt. 
 
Rollladen sind weiterhin nicht 
gestattet. Fensterläden sollten 
in Holz sein aufgrund der Mate-
rialgerechtigkeit.» 

38 Seite 25 
Beschat-
tung 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 
Beschattung der Dachflächen-
fenster mittels aussen ange-
brachten Aussenrollladen 
 
Bitte entsprechend ergänzen. 

Vorteile (auch gegenüber einer 
Markisette): 

- Optimaler Hitzeschutz 
- Hervorragende Verdunke-

lung bei Tag und Nacht 
- Langlebiges Aluminiumde-

sign 
- Schützt das Fenster vor je-

dem Wetter 
- Wärmedämmende Wirkung 
- Einbruchsicher 
- Ideal für Schlafzimmer 
- Regengeräuschminderung 

 
Falls diese Aussagen nicht ge-
wichtet werden möchten: An ei-
nem Haus ein Dachflächenfens-
ter mit Aussenrollladen und eins 
mit Markisette installieren und 
Umfrage im Quartier starten. 
 
So kann allen Betroffenen die 
Angst vor dem neuen Erschei-
nungsbild genommen werden 
und der dadurch entstandene 
neue optische Unterschied, 
kann im Verhältnis zur 

Die Materialwahl der Beschat-
tungsmöglichkeiten war ein An-
liegen eines Teils der Arbeits-
gruppe und entsprechend im Ar-
beitspapier (siehe Kapitel 2.9, 
Seiten 7/8) festgehalten. 
Es gibt keinen Konsens, dass 
die Materialwahl frei sein darf. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Dachflächenfenster dürfen 
maximal mit einer manuell be-
dienten Markisette beschattet 
werden. Dies wird so bei allen 
Inventarobjekten von regionaler 
und kantonaler Bedeutung ge-
handhabt.» 
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gesamten Liegenschaft vergli-
chen und bewertet werden. 
 
Oder Expertisen mit Simulatio-
nen / Zeichnungen bei mehre-
ren Lieferanten einholen. 

39 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Dachdämmungen mit Aerogel-
flies ergänzen.  
 
Vorbehalt: Gesundheitsbeden-
ken bei Anwendung 

Abklärungen zu Aerogelproduk-
ten sind im Gange. 
https://www.agitec.ch/anwen-
dungen/aerogel-anwendun-
gen/index.php Im Falle einer 
Nichteignung müsste über die 
Dämmungsdicke neu verhan-
delt werden 

Thematik Aerogel: Offen -> Ist 
in Abklärung, Abklärung abwar-
ten 
Markus Würzer und René 
Schnellmann führten Abklärun-
gen durch, bilaterales Abstim-
men der Ergebnisse erwünscht. 

 

40 Seite 28 
Dachdäm-
mung 

 Das gezeichnete Traufdetail 
führt oft zu Problemen mit Farb-
abplatzungen an den Untersich-
ten. 

 Lüftungsschlitze sind möglich. 
Aufbauhöhe führt zu Wasser-
überschuss in Dachrinne. 

41 Seite 29 
Dachziegel 

Neue Dachziegel können ohne 
Zusatzkosten für Nachbehand-
lung der alten Ziegel eingesetzt 
werden. 

Neue Dachziegel erfordern über 
Jahrzehnte keinen Unterhalt. 
Ziegel haben eine mittlere Le-
bensdauer von etwa 80 Jahren. 
Bestehende Ziegel wieder ein-
zusetzen, bedeutet auch mehr 
Risiko für Wasserschaden am 
Dach. 
Die Zusatzkosten für das Abtra-
gen, Aussortieren, Reinigen, 
Palettieren, Abtransportieren 
und Einlagern alter Ziegel dür-
fen nicht dem bisherigen Eigen-
tümer angelastet werden. 

 Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Dachziegel sind wichtig für 
das Erscheinungsbild und ein 
wichtiger Teil der Substanzer-
haltung. Primär müssen die Zie-
gel wiederverwendet werden. 
Sollten aus massgebenden 
Gründen neue Ziegel gewählt 
werden, sind die alten noch 
funktionsfähigen Ziegel aufzu-
bewahren und an jene zur Ver-
fügung zu stellen, welche Origi-
nalziegel als Ersatz benötigen.» 
 

https://www.agitec.ch/anwendungen/aerogel-anwendungen/index.php
https://www.agitec.ch/anwendungen/aerogel-anwendungen/index.php
https://www.agitec.ch/anwendungen/aerogel-anwendungen/index.php
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Eine Beteiligung der KDP an 
den Mehrkosten ist möglich.  

42 Seite 29 
Dachziegel 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 
Freie Wahl für den Hauseigen-
tümer, ob die Dachziegel wie-
derverwendet werden sollen 
oder Ersatz durch neue Dach-
ziegel. 
 
Bitte entsprechend ergänzen. 

 Der Einsatz neuer Dachziegel 
war ein Anliegen eines Teils der 
Arbeitsgruppe und entspre-
chend im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.9, Seiten 7/8) festge-
halten. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Dachziegel sind wichtig für 
das Erscheinungsbild und ein 
wichtiger Teil der Substanzer-
haltung. Primär müssen die Zie-
gel wiederverwendet werden. 
Sollten aus massgebenden 
Gründen neue Ziegel gewählt 
werden, sind die alten noch 
funktionsfähigen Ziegel aufzu-
bewahren und an jene zur Ver-
fügung zu stellen, welche Origi-
nalziegel als Ersatz benötigen.» 
 
Eine Beteiligung der KDP an 
den Mehrkosten ist möglich. 

43 Seite 29 
Dachziegel 

«massgebende Gründe» Welche sind diese und wer be-
stimmt diese? 
 
Wer darf darüber urteilen? 

 Verweis auf den Input der KDP 
an 1. Arbeitsgruppensitzung. 

44 Seite 29 
Dachziegel 

«massgebende Gründe» Was ist mit dem Thema Garan-
tie/Gewährleistung, welche mit 
neuen Dachziegeln gegeben 
wäre? 
 
Wer übernimmt die Schäden 
oder mögliche Folgeschäden, 
welche durch alte wiederver-
wendete Dachziegel entstehen? 

 Erfahrungsgemäss ist das Ri-
siko für Schäden bei wiederver-
wendeten Ziegeln nicht grösser.  
Der Unternehmer trägt die Ver-
antwortung, daher ist eine Be-
gehung nach dem erstellen des 
Gerüsts eine Möglichkeit, um im 
Zweifelsfall die richtige Ent-
scheidung zu treffen. 
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Wer übernimmt für den Hausei-
gentümer die Haftung in einem 
Schadenfall (Haftpflicht), da die-
ser «gezwungen» wurde alte 
und möglicherweise beschä-
digte Dachziegel wiederzuver-
wenden? 
 
Wer trägt die Kosten für die ver-
kürzte Lebensdauer des reno-
vierten Daches mit alten und 
wiederverwendeten Dachzie-
geln? 
 
Wie sieht es mit dem Thema 
versteckte (Bau-) Mängel aus? 
Was ist mit dem Thema Le-
bensdauer? 
Vergleich saniertes Dach mit 
wiederverwendeten oder neuen 
Dachziegeln. 

45 Seite 29 
Dachziegel 

«sind die alten noch funktions-
fähigen Ziegel aufzubewahren» 

Wo müssen diese eingelagert 
werden? 
 
Wie viele müssen eingelagert 
werden? 
 
Wer trägt diese Lagerungskos-
ten? 

 Es wurden Ziegel bei der KDP 
eingelagert. Die Lagerung der 
Ziegel hat keine Kostenfolge. 
Der Transport wird von der Ei-
gentümerschaft übernommen. 

46 Seite 29 
Dachziegel 

«Beim Verwenden von neuen 
Ziegeln,» 

Einzelne oder alle Ziegel?  Grundsätzlich gelten die beiden 
neuen Ziegel als Variante, bei 
einem Ersatz. Ein Teilersatz ist 
im konkreten Fall zu prüfen. 
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47 Seite 29 
Dachziegel 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 
Folgender sehr konstruktive und 
konkrete Vorschlag wurde in der 
Arbeitsgruppe erarbeitet: Wenn 
alte Dachziegel wiederverwen-
det werden, können fehlende 
und/oder beschädigte Dachzie-
gel bei der KDP abgeholt wer-
den. Falls komplett neue Dach-
ziegel verwendet werden möch-
ten, müssen die alten Dachzie-
gel der KDP zur Einlagerung 
übergeben werden. Die neuen 
Dachziegel werden von der 
KDP vorgegeben. 
 
Bitte entsprechend ergänzen. 

Was ist daraus geworden? Wunsch wurde in Gestaltungsfi-
bel aufgenommen, Seite 29: 
«Prozess Gestaltungsfibel 
2025: Die Dachziegel sind wich-
tig für das Erscheinungsbild und 
ein wichtiger Teil der Substan-
zerhaltung. Primär müssen die 
Ziegel wiederverwendet wer-
den. Sollten aus massgebenden 
Gründen neue Ziegel gewählt 
werden, sind die alten noch 
funktionsfähigen Ziegel aufzu-
bewahren und an jene zur Ver-
fügung zu stellen, welche Origi-
nalziegel als Ersatz benötigen.» 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Dachziegel sind wichtig für 
das Erscheinungsbild und ein 
wichtiger Teil der Substanzer-
haltung. Primär müssen die Zie-
gel wiederverwendet werden. 
Sollten aus massgebenden 
Gründen neue Ziegel gewählt 
werden, sind die alten noch 
funktionsfähigen Ziegel aufzu-
bewahren und an jene zur Ver-
fügung zu stellen, welche Origi-
nalziegel als Ersatz benötigen.» 

48 Seite 30 
Dachfens-
ter (Arbeits-
papier 2.5) 

Pro Dachfläche zwei Dachfens-
ter mit freier Anordnung 

Je nach Gestaltung des Dach-
geschosses sollen die Fenster 
sinnvoll angeordnet werden 
können. 

 Ein regelmässiges Erschei-
nungsbild ist anzustreben. 

49 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Rollladen für Dachflächenfens-
ter dürfen eingebaut werden. 

Bei bestehenden Bauten sind 
Rolladen auf Dachflächenfens-
tern derart unauffällig, dass sie 
problemlos eingebaut werden 
können solange sie den Farbton 
der restlichen Kupfereinkleidung 
übernehmen. 
Die Wirkung gegenüber Marki-
sen ist viel besser. In den 

Im ganzen Kanton gibt es 
grundsätzlich keine aussenlie-
genden Rollläden bei Dachfens-
ter an denkmalgeschützten Ge-
bäuden, weshalb dies auch im 
Eigenheimquartier nicht möglich 
sein wird. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Dachflächenfenster dürfen 
maximal mit einer manuell be-
dienten Markisette beschattet 
werden. Dies wird so bei allen 
Inventarobjekten von regionaler 
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dunklen Wintermonaten ist man 
um jeden natürlichen Lichteinfall 
dankbar, im Sommer für jede 
wirksame Beschattung. 

und kantonaler Bedeutung ge-
handhabt. 
 
Rollladen sind weiterhin nicht 
gestattet. Fensterläden sollten 
in Holz sein aufgrund der Mate-
rialgerechtigkeit.» 

50 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 
Freie Materialwahl bei den 
Dachfenstern 

Was ist daraus geworden? 
 
Vorteile der anderen Produkte 
im Vergleich zu «nur» Holz-
Fenster: 
• Langlebigkeit 
• weniger Pflege und War-

tungsarbeit 
• Nachhaltiger (besser re-

cyclebar) 
 
Für den Laien Unterschied 
kaum feststellbar (nur Gehrung 
oder noch weitere Unter-
schiede?). 
 
Falls diese Aussagen nicht ge-
wichtet werden möchten: 
Zwei Beispielfenster an einem 
Haus installieren und Umfrage 
im Quartier starten. 
 
Oder Expertisen bei mehreren 
Fensterbauern einholen. 

Die freie Materialwahl explizit 
bei Dachfenstern war kein 
Thema in der gesamten Arbeits-
gruppe, weshalb dies auch nicht 
festgehalten wurde. 

Der Aussenliegende Teil vom 
Dachfenster ist in Kupfer auszu-
führen. Dies bringt einen guten 
Witterungsschutz.  

51 Seite 30 
Dachfens-
ter 

«Die Masse von ca. 66x118 
sind maximal pro Dachflächen-
fenster möglich.» 

Bitte Verweis, dass dies der Be-
willigungspraxis seit Jahren von 
0.8m2 entspricht. 

 Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
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«Es ist unklar, weshalb unter-
schiedliche Dachfenstergrösse 
erlaubt wurden. Offiziell sind 0.4 
m2 Fläche erlaubt, bewilligt wer-
den jedoch 0.8 m2 grosse Dach-
fenster. Die kantonale Denkmal-
pflege (kDP) informiert, dass die 
vormalige Bewilligungsinstanz 
(Stadt Winterthur) die grösseren 
Dachfenster erlaubte und die 
kDP diese Bewilligungspraxis 
übernommen hat.» 

52 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Bei der Arbeitsgruppe wurden 
folgender Wunsch und Anliegen 
geäussert, welcher weder fest-
gehalten noch bearbeitet wur-
den: 
 
Beschattung der Dachflächen-
fenster mittels aussen ange-
brachten Rollläden 

Ich konnte diesen Punkt im Ent-
wurf der Gestaltungsfibel nicht 
finden. 

Die Materialwahl der Beschat-
tungsmöglichkeiten war ein An-
liegen eines Teils der Arbeits-
gruppe und entsprechend im Ar-
beitspapier (siehe Kapitel 2.9 
und 3.9, Seiten 7/8 und 15/16) 
festgehalten. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Dachflächenfenster dürfen 
maximal mit einer manuell be-
dienten Markisette beschattet 
werden. Dies wird so bei allen 
Inventarobjekten von regionaler 
und kantonaler Bedeutung ge-
handhabt. 
 
Rollladen sind weiterhin nicht 
gestattet. Fensterläden sollten 
in Holz sein aufgrund der Mate-
rialgerechtigkeit.» 

53 Seite 31ff 
Lukarne 

Lukarnendämmung mit Aerogel-
flies ergänzen.  
 
Vorbehalt: Gesundheitsbeden-
ken bei Anwendung 

Abklärungen zu Aerogelproduk-
ten sind im Gange. 
https://www.agitec.ch/anwen-
dungen/aerogel-anwendun-
gen/index.php Im Falle einer 
Nichteignung müsste über die 
Dämmungsdicke neu verhan-
delt werden. 

Thematik Aerogel: Offen -> Ist 
in Abklärung, Abklärung abwar-
ten 
Markus Würzer und René 
Schnellmann führten Abklärun-
gen durch, bilaterales Abstim-
men der Ergebnisse erwünscht. 

Die Erarbeitung der Lukarnen-
details dauern noch an. Leider 
wurden kaum Details einge-
reicht, auf die man sich bezie-
hen kann. 

https://www.agitec.ch/anwendungen/aerogel-anwendungen/index.php
https://www.agitec.ch/anwendungen/aerogel-anwendungen/index.php
https://www.agitec.ch/anwendungen/aerogel-anwendungen/index.php
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54 Seite 31 
Lukarnen 
(Arbeitspa-
pier 2.6) 

Verkleidungen mit Schindel sol-
len möglich sein 

Die Verkleidung mit Schindeln 
wirkt leichter als Kupfer 

 Einheitliches Erscheinungsbild 
ist wichtig. Die Einigung auf 
Kupfer hat eine lange Tradition. 

55 Seite 31 
Lukarne 

Wunsch von aussen zu däm-
men, so, dass es im Einklang 
mit der Fassade und der Dach-
Dämmung (gleiche Dämm-
werte) ist. 

Bitte beim Entwurf der Skizze / 
Bauzeichnung der Lukarne be-
rücksichtigen. 
 
Ansonsten verliert die Dach-
dämmung, die Dach(Flächen)- 
Fenster und eine mögliche 
Dämmung der Fassade an Wir-
kung. 

 Hinweis nicht verständlich. 
 
Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Es soll ein Standarddetail aus-
gearbeitet werden, welches für 
alle gelten wird.» 

56 Seite 31 
Lukarne 

Keine Bauzeichnung vorhanden Wunsch: Skizze / Bauzeichnung 
gleich wie Seite 33, Lukarne 
Gipserweg 

 Die Erarbeitung der Lukarnen-
details dauern noch an. Leider 
wurden kaum Details einge-
reicht, auf die man sich bezie-
hen kann.  
 
Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Es soll ein Standarddetail aus-
gearbeitet werden, welches für 
alle gelten wird.» 

57 Seite 33 
Lukarne 

 Der Plankopf mit dem Firmen-
namen darf nicht ersichtlich 
sein. Weiterhin finde ich das 
Dachdetail mit Gefälle nach in-
nen schlecht als Beispiel, aber 
es ist vermutlich das einzige, 
das ihr bekommen habt. 

 Die Erarbeitung der Lukarnen-
details dauern noch an. Leider 
wurden kaum Details einge-
reicht, auf die man sich bezie-
hen kann. 
 
Grundsätzlich wird auf die Nen-
nung von Planköpfe und Hin-
weise auf Verfassende verzich-
tet. 
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Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Es soll ein Standarddetail aus-
gearbeitet werden, welches für 
alle gelten wird.» 

58 Seite 34 
Kamine/Ab-
gasleitun-
gen 
(Punkt 2.7 
Arbeitspa-
pier) 

 Im ersten Treffen war meine 
Frage an den Denkmalschutz, 
was mit den Kamins in Zukunft 
sein. Die Heizsysteme verän-
dern sich und der Zweck von ei-
nem Kamin in unseren Häuser 
sei nicht mehr gegeben. 
Gespräch mit Roger und Co-
rinne vom Denkmalschutz. 
Ich brachte mögliche Vor-
schläge zu Neuverwendung die-
ser Kamin, mit Windenergie. 
In diesem Punkt wurde festge-
halten die Wichtigkeit des Ge-
samtbildes mit dem Kamin, 
ohne auf Neuerungen oder Vor-
schläge einzugehen, weshalb? 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
 
Im Rahmen der Prozessdoku-
mentation wurden aus den 
Workshops anhand der Notizen 
der Teilnehmenden die Diskus-
sion dokumentiert. Was von den 
Teilnehmenden nicht auf die un-
terschiedlich zu Verfügung ste-
henden Mittel (EasyFlip, Post-it, 
Themen-/Fragespeicher) fest-
gehalten wurde, konnte nicht 
dokumentiert und somit auch 
nicht behandelt/beantwortet 
werden. 

Spezifische Anfrage – kann ge-
prüft werden und sofern es mit 
einem Kaminhutähnlichen Auf-
bau übereinstimmt, auch um-
setzbar. Bei Bedarf bilateral zu 
klären. 
 
Siehe Gestaltungsfibel, Seite 
35: 
«Prozess Gestaltungsfibel 
2025: Die Abgasleitungen wa-
ren innerhalb der Workshops 
der Arbeitsgruppe kein Thema. 
Dies auch, weil bezüglich paral-
lellaufender Prozesse die The-
matik Heizung nicht Teil des 
Prozess Gestaltungsfibel 2025 
war.» 

59 Seite 34 
Kamin 

 Bitte mit Feuerpolizei abklären 
und festhalten: 
Wird ein neues Cheminee oder 
ein Schwedenofen in Betrieb 
genommen, entspricht der be-
stehende Kamin noch den aktu-
ellen Brandschutzvorschriften 
(Höhe, Abstände, etc.)? 
Falls nicht: Bitte festhalten, was 
gemacht werden darf und/oder 

 Spezifische Frage, bilateral zu 
klären. 
 
Siehe Gestaltungsfibel, Seite 
35: 
«Prozess Gestaltungsfibel 
2025: Die Abgasleitungen wa-
ren innerhalb der Workshops 
der Arbeitsgruppe kein Thema. 
Dies auch, weil bezüglich 
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muss oder ob Sondererlaubnis 
mit Haftungsausschluss für den 
Hauseigentümer erteilt wird. 

parallellaufender Prozesse die 
Thematik Heizung nicht Teil des 
Prozess Gestaltungsfibel 2025 
war.» 

60 Seite 35 
Abgaslei-
tung 

Abgasleitung Was ist, wenn eine Pellethei-
zung installiert wird? Kann 
diese auch mittels PVDF- Tech-
noflon Leitung betrieben wer-
den? 

 Spezifische Frage, bilateral zu 
klären. Detailabklärung, im Aus-
nahmefall. In bestehendem Ka-
min führen. 
 
Siehe Gestaltungsfibel, Seite 
35: 
«Prozess Gestaltungsfibel 
2025: Die Abgasleitungen wa-
ren innerhalb der Workshops 
der Arbeitsgruppe kein Thema. 
Dies auch, weil bezüglich paral-
lellaufender Prozesse die The-
matik Heizung nicht Teil des 
Prozess Gestaltungsfibel 2025 
war.» 

61 Seite 35 
Abgaslei-
tung 

Abgasleitung Was ist, wenn eine Pellethei-
zung installiert wird? Muss die 
neue Leitung - mittels Bogen - 
um das Dach geführt werden 
(damit ein Durchdringen des 
Daches verhindert wird)? 

 Spezifische Frage, bilateral zu 
klären. Das Rohr der Pellethei-
zung soll im Kamin geführt wer-
den. 
 
Siehe Gestaltungsfibel, Seite 
35: 
«Prozess Gestaltungsfibel 
2025: Die Abgasleitungen wa-
ren innerhalb der Workshops 
der Arbeitsgruppe kein Thema. 
Dies auch, weil bezüglich paral-
lellaufender Prozesse die The-
matik Heizung nicht Teil des 
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Prozess Gestaltungsfibel 2025 
war.» 

62 Seite 36 
Solaran-
lage 

Durch alle (zahlreiche) zusätzli-
chen Auflagen, ist nur noch eine 
sehr kleine Fläche möglich. 

Wie sieht es mit alternativen 
Möglichkeiten aus: 
 
Solarziegel? 
 
Kleinere Solarpaneele zu ver-
wenden: So kann eine grössere 
Fläche genutzt werden, welche 
auch um die Dachflächenfens-
ter führt und das gesamte Dach 
inkludiert, inklusive Lukarne? 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
 
Es gab eine Studie, in welcher 
die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft meh-
rere mögliche Lösungen geprüft 
haben. Wobei die aktuell stan-
dardmässig verwendeten Solar-
anlagen bessere Werte erziel-
ten und deshalb auf Solarziegel 
verzichtet wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen 
auf denkmalgeschützten Ge-
bäuden nicht bewilligt, an-
schliessend wurde eine grös-
sere Studie durchgeführt, 2021 
wurden die Richtlinien überar-
beitet und grössere rechteckige 
Flächen auf Dächern in Siedlun-
gen zugelassen. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Solaranlagen sind heute be-
reits möglich. Auf den Einfamili-
enhäusern als Streifen oberhalb 
der Lukarnen und bei den Zwei-
familienhäusern als rechteckige 
zusammenhängende Fläche.» 
 
Auf dem Gartenschopf könnte 
eine PV-Anlage platziert wer-
den. 

63 Seite 36 
Solaran-
lage 

Durch alle (zahlreiche) zusätzli-
chen Auflagen, ist nur noch eine 
sehr kleine Fläche möglich. 

Was ist mit der anderen Seite 
des Daches? 
Warum kann diese nicht auch 
genutzt werden? 
Gemäss Solarkataster (Stadt 
Winterthur) ebenfalls gut nutz-
bar. 

 Die Dachfläche der Einfamilien-
häuser ist nicht gross. Eine wirt-
schaftlich verhältnismässige An-
lage auf dem Dach ist heute 
nicht realistisch. Auf dem Gar-
tenschopf könnte eine PV-An-
lage platziert werden. 

64 Seite 36 
Solaran-
lage 

Zitat aus dem oben erwähnten 
Buch: «Selbstversorger, auch 
für schwere Zeiten mit kleinem 
Geldbeutel» 

Übertragen auf die heutige Zeit 
mit den aktuellen Hauptproble-
men, welche die aktuellen Be-
wohner betreffen: Wie sieht es 

 Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 2.10 auf Seite 8) wie 
folgt festgehalten: 
«Solaranlagen sind heute be-
reits möglich. Auf den 
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mit der (Selbst-) Versorgung 
mittels Solarenergie aus? 

Einfamilienhäusern als Streifen 
oberhalb der Lukarnen und bei 
den Zweifamilienhäusern als 
rechteckige zusammenhän-
gende Fläche.» 
 
Solarenergie ist keine standort-
gebundene Ressource und da-
her nicht mit der Selbstversor-
gung mit Gemüse vergleichbar. 

65 Seite 36 
Solaran-
lage 

PV-Anlage mit zwei -Ziegelrei-
hen Abstand zum Firstziegel  
Die Module dürfen die Firsthöhe 
nicht überschreiten und sind um 
den Firstziegel plus zwei Ziegel-
reihen vom First gegen unten 
versetzt anzuordnen 

Beim Haustyp A kann der Ab-
stand von zwei Ziegelreihen 
nicht gewährleistet werden, da 
der Abstand zwischen First und 
Lukarne gerade Platz für ein 
Modul aufweist. 

 Grundsätzlich soll diese Regel 
gelten, die PV-Module sind dem 
entsprechend auszuwählen. 

66 Seite 38 
Baubereich 
Häuser A 
(Arbeitspa-
pier 4.3) 

Antrag zur Änderung der Son-
derbauvorschriften für Häuser 
A: Der Baubereich der Häuser A 
soll bündig an die Strasse ver-
schoben werden. 

Es sollen Architekten beauftragt 
werden, wie eine Garage 
(leichte, aber geschlossene wit-
terungsgeschützte Konstruk-
tion) aussehen müsste (inkl. 
Fahrradstand und Garten-
schopf). Die Garage samt Vor-
platz soll nicht weiter als ca. 
8.80 in den Garten hineinragen. 

 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
 
Architekturbüro zu engagieren, 
sprengt Rahmen des Prozesses 
der Gestaltungsfibel. Vorschlag: 
Vorerst an bestehendem Fest-
halten und noch nicht abschlies-
send in Gestaltungsfibel definie-
ren. 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 4.13 auf Seite 27) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Verschiebung der Baube-
reiche kann im Rahmen des 
Prozesses voraussichtlich nicht 
geprüft werden. Sollte es aber 
auch nach dem Austausch mit 
dem Quartier weiterhin ein 
Thema sein. Soll die Zuständig-
keit geprüft werden.» 

67 Seite 38 
Baubereich 

Bei Erstellung eines kombinier-
ten Gartenschopfs mit Veloun-
terstand wird eine Anpassung 
nötig sein. 

 Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
 

Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 4.13 auf Seite 27) wie 
folgt festgehalten: 
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Vorschlag: Vorerst an bestehen-
dem Festhalten und noch nicht 
abschliessend in Gestaltungsfi-
bel definieren. 

«Die Verschiebung der Baube-
reiche kann im Rahmen des 
Prozesses voraussichtlich nicht 
geprüft werden. Sollte es aber 
auch nach dem Austausch mit 
dem Quartier weiterhin ein 
Thema sein. Soll die Zuständig-
keit geprüft werden.» 

68 Seite 41 
Fahrradun-
terstand 

Widersprüchliche Höhen für den 
Fahrradunterstand: 
 
S.40 angleichen auf 2.30m 
S. 41 nur noch 1.60m 

Was gilt nun?  Eine Baute (Gartenschopf auf 
Seite 40 Gestaltungsfibel) ist im 
Baubereich und die andere (Ve-
lounterstand auf Seite 41 Ge-
staltungsfibel) ist ausserhalb 
des Baubereichs, weshalb un-
terschiedliche Höhen gelten. 

69 Seite 42 
Auto 

Erstellen einer grösseren Schot-
terrasenfläche als Multifunkti-
onsplatz auch ermöglichen an-
stelle einer definierten verdich-
teten Auto- Abstellfläche. 
Schwammstadt- Anliegen. 

Mehr Flexibilität in der Nutzung 
der Fläche. 

Wurde in der AG vom 22.08.25 
diskutiert. 
 
Aktuell ist in den SBV je Haus 
ein an die Strasse angrenzen-
der Parkplatz erlaubt. 

Was ist gemeint mit einem Mul-
tifunktionsplatz? Auf einem 
Parkfeld muss kein Auto stehen, 
es darf jedoch maximal eins 
sein. Maximaler begrünter Anteil 
ist das Zielbild. 2/3 des Vorgar-
ten muss begrünt sein. 

70 Seite 43 
Wege 
(Arbeitspa-
pier 4.7) 

 Durch den Garten: 
Stellriemen erwünscht? 
Bauzeitlich? 

 Bauzeitlich gab es Stellriemen. 
Gerade Wegführung mit Stellrie-
men entsprechen der Architek-
tursprache und der bauzeitli-
chen Umgebungsgestaltung. 
Stellriemen werden nicht vorge-
schrieben. 

71 Seite 43 
Wege 

«Bei der Materialisierung ist ein 
natürliches Material wie Kies, 
Natursteinplatten zu verwen-
den.» 

Was ist mit Beton oder Fein-
steinzeug? 
 
Es gibt diverse künstliche Mate-
rialien, welche den natürlichen 

Der Verzicht auf künstliche Ma-
terialien resp. die Wahl von na-
türlichen Materialien war ein 
Konsens in der AG (siehe 

Bauzeitliche Materialien wie 
Kies und Betonplatten wurden 
die letzten Jahre bewilligt. An 
der dritten AG-Sitzung wurde 
das Thema diskutiert.  
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Materialien nachempfunden 
sind. 

Arbeitspapier, Kapitel 4.12 auf 
Seite 26). 

72 Seite 44 
Sicht-
schutz-
wände 

Sichtschutzwände: Ab wo wird 
die Höhe gemessen? 

Falls der Nachbar eine andere 
Terrainhöhe hat, gibt es zwei 
höhen, je nach Messpunkt. 

 Das gewachsene (ursprüngli-
che) Terrain ist massgeben, 
oder das tieferliegende.  

73 Seite 45 
Einfriedung 
(Arbeitspa-
pier 4.9) 

 Trennwand aus Holz im Bereich 
Gartenplatz? 

 Wurde im Arbeitspapier (siehe 
Kapitel 4.13 auf Seite 27) wie 
folgt festgehalten: 
«Die Meinungen in der Arbeits-
gruppe waren verschieden. Der 
Holzlattenzaun ist inzwischen 
ein wichtiges Gestaltungsele-
ment und er soll als Begren-
zung zwischen öffentlichem 
Raum und privatem Raum wei-
terhin dienen. Die Art der Aus-
führung und der mögliche 
Handlungsspielraum bezüglich 
Lebhag wird aufgezeigt werden. 
Sichtschutz im Bereich der Sitz-
plätze ist denkbar, im Bereich 
vom Garten soll ein durchgrün-
ter Raum lesbar sein.» 

74 Seite 45 
Einfriedung 

«Die Einfriedung soll wiederher-
gestellt werden. Öffnungen soll-
ten maximal einen Drittel der 
betroffenen Parzellenlänge aus 
machen und mit einem Tor ge-
schlossen werden.» 

Was ist mit den bestehenden 
Parkplätzen? 

 Bestehende bewilligte Park-
plätze besitzen eine Bestandes-
garantie. 

75 Seite 46 
Bepflan-
zung 

 Möglichst geringer Versiege-
lungsgrad 

 Orthogonale Gliederung mit 
Pflanzbeeten. Siehe Seite 43. 
Es gab kaum Versiegelung, da 
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(Arbeitspa-
pier 4.10) 

Wie sah die historische Garten-
gliederung und Bepflanzung 
aus? 
Bäume im Garten 

die Wege gekiest waren und die 
Flächen bepflanzt.  
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1 Allgemein Aufwertung soll nicht durch Aufla-
gen verunmöglicht werden (Ne-
benbauten) 

 Wird zur Kenntnis genommen. 

2 Allgemein Keine Bewilligungspflicht für Farb-
auffrischung 

 Übergeordnete gesetzliche Vorgabe. 
Elektronisches Baugesuch / E-Formular-Service — Stadt Win-
terthur -Aussenrenovationsgesuch 
Die Stadt Winterthur hat extra für Aussenrenovationen ein Tool 
um Baugesuche einzureichen. Kein Einfluss seitens KDP, dass Ver-
fahren noch weiter zu vereinfachen. 

3 Allgemein Nachhaltigkeit wichtig  Meinung wird geteilt. 

4 Allgemein Subventionsfähigkeit nicht gleich 
Anspruch Denkmalpflege gleich 
Problem! 

 Die KDP ist bestrebt, dass mit dem Erreichen ihrer Vorgaben auch 
die Möglichkeit von Subventionen entsteht. 
Grundsätzlich sind die kantonalen Anforderungen bei energeti-
schen Sanierungen erreichbar, teilweise ist hierfür eine Dämmung 
auf der innen Seite nötig. 

5 Allgemein Zaun/Hecken je nach «Zonen» (zu 
befahrende Strasse z. B.) anders 
definieren vs. Quartierwege zwi-
schen Gärten 

 Eine Differenzierung wurde in der Gestaltungsfibel erwähnt. Wei-
tere Vorschriften sollen nicht gemacht werden. 
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6 Allgemein Interessenskonflikt Nachhaltig-
keit/Denkmalpflege muss zuguns-
ten Nachhaltigkeit gehen 

 Die Parameter der Nachhaltigkeit sind sozial, ökologisch und öko-
nomisch. Die Parameter gelten auch für die Denkmalpflege. Die 
soziale Nachhaltigkeit ist damit gegeben, dass genau dieser Punkt 
unteranderem zur Inventar Aufnahme geführt hat. Das Erhalten 
von bereits verbauten Ressourcen ist ökologisch und auch wirt-
schaftlich nachhaltig. Einzig bei der Energieeffizient kann ein Ge-
bäudeerhalt nicht mit einem Neubau verglichen werden. 

7 Allgemein  Einheitlichkeit auf welcher Grund-
lage? 

 Alle Häuser wurden gleichzeitig erstellt und nach dem Prinzip der 
Selbsthilfe. Die Häuser wurden erst nach der Erstellung an die Fa-
milien verteilt. Somit waren die Häuser identisch. Diese Gleichbe-
handlung soll auch heute weiterhin gewährt werden. Dies bedingt 
und ermöglicht auch, eine einheitliche Gestaltung gewisser Bau-
teile. 

37 Allgemein Der Schutz der Siedlungsform und 
der Bausubstanz sollte sich primär 
auf das grosse Ganze richten; de-
taillierte Vorschriften schränken 
aber den Spielraum unverhältnis-
mässig ein und sollen deshalb 
nicht in die Gestaltungsfibel ein-
fliessen (z.B. Führung des Zu-
gangs, Einfriedung der Grundstü-
cke sind nebensächlich – es geht 
vielmehr darum, hässliche Whirl-
pools und Wintergärten zu verhin-
dern). Ebenso sind Anforderungen 
der Nachhaltigkeit sorgfältig mit 
solchen nach Ursprünglichkeit des 
Quartiers abzuwägen, der Sied-
lungscharakter resp. das Ortsbild 
darf der Nachhaltigkeit nicht im 
Weg stehen. 

Das Quartier ist kein Museum, hier 
leben jeden Tag Menschen mit 
echten Bedürfnissen. Diesen muss 
in der Gestaltungsfibel Beachtung 
und ausreichend Freiraum ge-
schenkt werden. Zudem sind As-
pekte der Nachhaltigkeit der voll-
ständigen Treue zur ursprüngli-
chen Bausubstanz höher zu ge-
wichten – 100 Jahren Fortschritt 
sollte man sich nicht verschliessen. 

Die Gestaltungsfibel versucht genau diesen Spagat zu vollziehen. 

49 Allgemein Wir betrachten die Gestaltungsfi-
bel als gelungene Grundlage für 

 Wird verdankt. 



Zusammenstellung Mitwirkung Gestaltungsfibel Eigenheimquartier 04.12.25 

OSRI AG, Luzern 3 

künftige Arbeiten an den Häusern 
und haben keine Ergänzungen 
dazu. 

50 Allgemein Der Schutz von Siedlungsform und 
Bausubstanz soll das Gesamtbild 
wahren, ohne durch Detailvorga-
ben den Spielraum unnötig einzu-
schränken. Nebensachen wie Zu-
gänge oder Einfriedungen sind we-
niger wichtig als der Erhalt des 
harmonischen Erscheinungsbilds. 
Nachhaltigkeit und Quartierscha-
rakter sind dabei sorgfältig auszu-
balancieren. 

Das Quartier ist kein Museum, son-
dern Lebensraum. Die Gestal-
tungsfibel soll den Bedürfnissen 
der Bewohner gerecht werden und 
genügend Freiraum lassen. Nach-
haltigkeit ist höher zu gewichten 
als die strikte Treue zur ursprüngli-
chen Bausubstanz – Fortschritte 
wie Solaranlagen, Solarthermie 
oder moderne Wärmedämmung 
dürfen nicht ausgeschlossen wer-
den 

Die Gestaltungsfibel versucht genau diesen Spagat zu vollziehen. 

57 Allgemein Wir begrüssen es, dass eine Ge-
staltungsfibel erarbeitet wurde 
und finden die meisten Vorgaben 
massvoll und gut, mit Ausnahme 
der unten aufgelisteten Einwände. 
 
Grundsätzlich würden wir uns 
wünschen, dass die Wohnqualität 
etwas stärker gewichtet und mit 
den sich wandelnden Bedürfnissen 
und Technologien Schritt gehalten 
würde (Wärmedämmung, PV-An-
lagen, Materialien, etc.). 

Eine etwas progressivere Haltung 
und Umsetzung des Denkmal-
schutzes stellt sicher, dass sich die 
Häuser sinnvoll bewohnen lassen 
(Beispiel Dachstock) und die Be-
wohner sich in den Häusern wohl 
fühlen (Beispiel Sonnenlicht). Das 
Quartier bleibt damit attraktiv und 
es wird kontinuierlich in den Unter-
halt der Liegenschaften investiert, 
was das beste Mittel ist, um die 
Häuser und das Quartierbild zu er-
halten. Dieser Aspekt ist nicht zu 
unterschätzen und aus denkmal-
pflegerischer Sicht wohl am wich-
tigsten.  
Bei zu viel Hürden und Einschrän-
kungen nimmt die Attraktivität 
hingegen ab; Besitzer ziehen weg, 
vermieten die Liegenschaften und 

Die erwähnten Punkte (Wärmedämmung, PV-Anlagen, Materia-
lien etc.) wurden in der Arbeitsgruppe intensiv diskutiert. Die 
Handlungsspielräume von übergeordneten Vorgaben wurden so 
weit wie möglich ausgenützt. 
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Investitionen werden auf ein Mini-
mum reduziert. Das wäre schade. 
 
Hinzu kommt, dass zu restriktive 
Massnahmen in der Bevölkerung 
Widerstand erzeugen, was letzten 
Endes kontraproduktiv ist. Ziel 
müsste es sein, dass der Schutz 
dieser Häuser und des Quartiers 
ein gemeinsames Anliegen der Be-
wohner und der KDP wird. 

83 Allgemein Wir begrüssen es, dass eine Ge-
staltungsfibel erarbeitet wurde 
und finden die meisten Vorgaben 
massvoll und gut, mit Ausnahme 
der unten aufgelisteten Einwände. 
 
Grundsätzlich würden wir uns 
wünschen, dass die Wohnqualität 
etwas stärker gewichtet und mit 
den sich wandelnden Bedürfnissen 
und Technologien Schritt gehalten 
würde (Wärmedämmung, PV-An-
lagen, Materialien, etc.). 

Eine etwas progressivere Haltung 
und Umsetzung des Denkmal-
schutzes stellt sicher, dass sich die 
Häuser sinnvoll bewohnen lassen 
(Beispiel Dachstock) und die Be-
wohner sich in den Häusern wohl 
fühlen (Beispiel Sonnenlicht). Das 
Quartier bleibt damit attraktiv und 
es wird kontinuierlich in den Unter-
halt der Liegenschaften investiert, 
was das beste Mittel ist, um die 
Häuser und das Quartierbild zu er-
halten. Dieser Aspekt ist nicht zu 
unterschätzen und aus denkmal-
pflegerischer Sicht wohl am wich-
tigsten.  
Bei zu viel Hürden und Einschrän-
kungen nimmt die Attraktivität 
hingegen ab; Besitzer ziehen weg, 
vermieten die Liegenschaften und 
Investitionen werden auf ein Mini-
mum reduziert. Das wäre schade. 
 
Hinzu kommt, dass zu restriktive 

Die erwähnten Punkte (Wärmedämmung, PV-Anlagen, Materia-
lien etc.) wurden in der Arbeitsgruppe intensiv diskutiert. Die 
Handlungsspielräume von übergeordneten Vorgaben wurden so 
weit wie möglich ausgenützt. 
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Massnahmen in der Bevölkerung 
Widerstand erzeugen, was letzten 
Endes kontraproduktiv ist. Ziel 
müsste es sein, dass der Schutz 
dieser Häuser und des Quartiers 
ein gemeinsames Anliegen der Be-
wohner und der KDP wird. 

109 Allgemein Grundsätzlich ist Energieeffizienz 
höher zu gewichten als Denkmal-
schutz. 
Anträge auf Fördergelder dürfen 
durch SBV nicht verunmöglicht 
werden. 

 Die Gewichtung unterschiedlicher Interessen ist ein dauernd lau-
fender Prozess, welcher auf nationale und kantonale Vorgaben ab-
zustimmen ist. 
Eine Anpassung der SBV ist im Rahmen der Gestaltungsfibel nicht 
angedacht. Die SBV behalten ihren Rechtscharakter. 

8 Keller  Kellerniveau absenken erlauben  Das Absenken des Kellerniveaus soll möglich sein. Es ist nachzu-
weisen, dass die Fundamente Unterfangen werden und zu es kei-
nerlei Folgeschäden an den Nachbargebäuden kommt. 

103 Keller Insbesondere auch: Möglichkeit 
der Senkung des Bodenniveaus im 
Kellerraum. 

Der Kellerraum ist zu niedrig für die 
vielen Rohre, welche durchlaufen, 
u.a. Fernwärme, und somit für ei-
nen vernünftigen Ausbau. Gleich-
zeitig wird mit der Untermauerung 
das Fundament gestärkt. 

Das Absenken des Kellerniveaus soll möglich sein. Es ist nachzu-
weisen, dass die Fundamente Unterfangen werden und zu es kei-
nerlei Folgeschäden an den Nachbargebäuden kommt. 

131 Keller Keller Eine Absenkung des Kellers soll 
möglich sein. Dies hat keinerlei Ein-
fluss auf das Erscheinungsbild der 
Siedlung ist aber für die Betroffe-
nen von grosser Bedeutung. 
Dies insbesondere auch im Hin-
blick auf die Installationen der 
Fernwärmerohre. 
Zudem sind etliche Keller bereits 
abgesenkt und es ist unverständ-
lich, dass dies nun nicht mehr mög-
lich sein soll. 

Das Absenken des Kellerniveaus soll möglich sein. Es ist nachzu-
weisen, dass die Fundamente Unterfangen werden und zu es kei-
nerlei Folgeschäden an den Nachbargebäuden kommt. 
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164 Keller Es sollte erlaubt sein, den Keller 
tiefer zu legen, wenn man das Fun-
dament untermauert.  

Wir haben in unserem Keller Ra-
donwerte gemessen, welche ge-
sundheitsschädlich sind. Wir wür-
den dies gerne sanieren, aber die 
vorgeschlagene Lösung des Bau-
unternehmens, würde es erfor-
dern, wenn Kellerboden tiefer zu 
legen (wie dies auch bei unseren 
Nachbarn und in vielen anderen 
Häusern bereits der Fall ist).  
 
Zudem werden die Rohre, welche 
für die Fernwärme benötigt wer-
den, durch unseren grossen Keller-
raum gezogen werden. Mit der jet-
zigen Kellerhöhe würde uns dann 
bei den Rohren noch eine Raum-
höhe von ca. 160cm bleiben!  

Das Absenken des Kellerniveaus soll möglich sein. Es ist nachzu-
weisen, dass die Fundamente Unterfangen werden und zu es kei-
nerlei Folgeschäden an den Nachbargebäuden kommt. 

146 Seite 2 
Vorwort  

Link zu ergänzenden Infos und 
Stellungnahme VEWi im Anhang 

Da der VEWi noch bei einigen Bau-
teilen nicht mit den gegenwärtigen 
Festlegungen durch die KDP ein-
verstanden ist, möchten wir im 
Vorwort einen gut sichtbaren Hin-
weis auf den Anhang mit einer 
Liste der offenen Punkte mit ent-
sprechenden Ausführungen ein-
binden. Dies einerseits als Anhalts-
punkt zur Weitergestaltung der Fi-
bel wie auch als Zeitdokument. 

Das Vorwort wird überarbeitet und ein Entwurf einer gemeinsame 
Erklärung wird von OSRI erstellt, an die Arbeitsgruppe zur Ver-
nehmlassung zugestellt und anschliessend finalisiert. 

139 Seite 4 
Musterb-
latt 

Blaue Spalte wird mit «Mindestens 
zu erfüllende Anforderungen für 
ein bewilligungsfähiges Projekt» 
beschrieben.  
 

 Grundsätzlich sind sämtliche Massnahmen an einem Baudenkmal 
bewilligungspflichtig, respektive in Absprache mit der Denkmal-
pfleg zu tätigen. 
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Wie ist es bei nicht-bewilligungs-
pflichtigen Themen zu verstehen? 

9 Seite 6 
Haustypen 

Innenraum nicht regulieren  Der Innenraum ist in der Gestaltung relativ frei. Es wird jedoch ge-
wünscht, die originale Grundrissanordnung z.B. mit Wechsel von 
Materialien anzuzeigen (beispielsweise ehemalige Küche mit Flie-
senboden, Wohnraum mit Parkett) 

102 Seite 13 
Innenraum 

Möglichkeit der freien Gestaltung 
des Innenraums. 

Der Innenraum beeinträchtig das 
schutzwürdige Aussenbild der 
Siedlung in keiner Weise. Eine freie 
Gestaltung optimiert die Nutzung 
des beschränkten Raums in den 
kleinen Häusern der Siedlung. 

Der Innenraum ist in der Gestaltung relativ frei. Es wird jedoch ge-
wünscht, die originale Grundrissanordnung z.B. mit Wechsel von 
Materialien anzuzeigen (beispielsweise ehemalige Küche mit Flie-
senboden, Wohnraum mit Parkett) 

151 Seite 13 
Innentrep-
pen 

Die Treppen und Türen sollen er-
halten bleiben. 
Wenn Treppen ersetzt werden 
müssen, sollen diese in der Geo-
metrie, Position und Ausdruck der 
historischen Treppen ähneln. Die 
Treppen müssen nicht mehr in 
Fi/Ta ausgeführt werden aber in 
Holz. 
Dies gilt für die Läufe EG-OG und 
OG-DG. 
Eine geschlossene Treppe wird be-
grüsst. 

 Ist in der Gestaltungsfibel so vorgesehen. 

72 Seite 13 
Treppen 
Innentüren 
Oberflä-
chen  

Die Formulierung «Türen sollen er-
halten bleiben» ist zu ersetzen 
durch «… es wäre erfreulich, wenn 
diese erhalten bleiben».  

Die Innentüren können je nach 
baulichen Massnahmen nicht er-
halten werden bzw. führen zu un-
sinnigen Abtrennungen, da die 
Häuser Typ C heute in der Regel 
von einer Partei bewohnt werden. 
Die Formulierung «soll» ist zu 
«stark».  

Bei einer «Soll»-Formulierung handelt es sich um keine «Muss»-
Vorgabe.  
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165 Seite 13 
Treppen 
Innentüren 
Oberflä-
chen 

Die Treppensteigung zum Dach-
stock ist zu steil und es sollte aus 
Sicherheitsgründen erlaubt sein, 
dies zu ändern.  

Wir wollten dies bei unserer Reno-
vation ändern, sind aber informiert 
worden, dass dies nicht erlaubt sei. 
Danach ist unsere Mieterin die 
Treppe runtergestürzt und hat sich 
verletzt. Denkmalschutz und Si-
cherheit sollten besser vereinbar 
sein.  

Konstruktive Lösungsansätze können gerne geprüft werden. 

48 Seite 13 
Treppen u 
Türen 

«Treppen u Türen sollen erhalten 
bleiben» 

Typ B: Aufgang ins Dachgeschoss 
muss bei Ausbau des Dachstockes 
geändert werden (zu gefährlich/ 
geht durch ein Zimmer) 
Wir (Gipserweg 7) können, falls 
gewünscht, die Pläne für eine opti-
male Lösung zur Verfügung stellen. 

Bei einer «Soll»-Formulierung handelt es sich um keine «Muss»-
Vorgabe. 
In der Gestaltungsfibel kann nicht auf einzelne Situationen einge-
gangen werden. Bei Inneren Umbauten muss dies individuell be-
sprochen werden. Die Verhältnismässigkeit der Eingriffstiefe wird 
berücksichtigt. 
Gerne nehmen wir das Angebot an, die Pläne zur Verfügung zu 
stellen. 

51 Seite 13 
Treppen u 
Türen 

Türen sollen den Normen für Feu-
erwiderstand und Rauchdichtheit 
einhalten können.  

Die Modernisierung von Türen und 
Treppen leisten einen Beitrag zu 
Sicherheit, ein Erhalt ist risikobe-
haftet. 

Sollten beispielsweise bei einem Zweifamilienhaus Anforderungen 
an die Sicherheit gestellt werden, sind diese zu berücksichtigen. 

117 Seite 13 
Treppen u 
Türen 

Erhaltenswert, aber zum Teil zu 
stark verzogen, um noch zu res-
taurieren. 

 Bei einer «Soll»-Formulierung handelt es sich um keine «Muss»-
Vorgabe. 

125 Seite 13 
Treppen, 
Treppen-
haus 

Treppen, Treppenhaus Dort wo in der Vergangenheit Ver-
änderungen angebracht wurden, 
sollen diese bei einer erneuten Re-
novation nicht rückgängig ge-
macht werden müssen, sondern 
eine der Situation angepasste Lö-
sung möglich sein. Dies, da sonst 
extrem hohe Kosten entstehen und 
auch wenig Will vorhanden ist, et-
was zu renovieren. 

In der Gestaltungsfibel kann nicht auf einzelne Situationen einge-
gangen werden. Bei Inneren Umbauten muss dies individuell be-
sprochen werden. Die Verhältnismässigkeit der Eingriffstiefe wird 
berücksichtigt. 
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10 Seite 14 
Fassade 

Abluft ermöglichen  Wird in der Gestaltungsfibel für Küche und Bad ermöglicht. 

11 Seite 15 
Farben 

Farbschema Zustimmung  Wird zur Kenntnis genommen. 

12 Seite 15 
Farben 

Komplementärfarben sollen mög-
lich sein Fassaden/Läden 

 Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

13 Seite 15 
Farben 

Kräftige Farben sollen möglich sein 
(Buntanteil Fassade bis 50%) 

 Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

38 Seite 15 
Farben 

Farben: Es soll im NCS-Schema 
ein höherer Farbanteil (z.B. 40%) 
für Fassadenflächen zulässig sein. 
Es muss möglich bleiben, Fenster-
läden ausserhalb des exakt glei-
chen Farbtons zu wählen. Insbe-
sondere die vier vorgeschlagenen 
Farbtöne sind bedrückend und bie-
der. 

Das Quartier lebt von der Vielfalt 
und der Farbigkeit; Fassaden nur in 
Weiss-/Grautönen oder Pastellfar-
ben reflektieren das bunte Quar-
tierleben überhaupt nicht und sind 
unpassend. 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

52 Seite 15 
Farben 

Farben: Es soll im NCS-Schema 
ein höherer Farbanteil (z.B. 40%) 
für Fassadenflächen zulässig sein. 
Es muss möglich bleiben, Fenster-
läden ausserhalb des exakt glei-
chen Farbtons zu wählen. Insbe-
sondere die vier vorgeschlagenen 

Das Quartier lebt von Vielfalt und 
Farbigkeit – Fassaden in Weiss-, 
Grau- oder Pastelltönen greifen 
den heutigen Zeitgeist nicht auf 
und wirken unpassend. 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 
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Farbtöne sind bedrückend und bie-
der. 

73 Seite 15 
Farben 

Der Farbanteil der Fassaden soll 
erhöht werden, um auch kräftigere 
Farbtöne zu ermöglichen.  

Farbige Fassaden wiederspiegeln 
die Lebendigkeit und sind ein Spie-
gel der individuellen Bedürfnisse 
der Bewohner. Zudem vermitteln 
sie eine positive Grundstimmung. 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

98 Seite 15 
Farben 

Der Farbanteil sollte deutlich höher 
sein. Wir schlagen vor auf entwe-
der weisse Fassaden oder dann ei-
nen Farbanteil von mindestens 8% 
zu verlangen ohne Begrenzung 
nach oben. Der Schwarzanteil von 
maximal 30% ist sehr gut. Die 
Farbe muss jedoch von den umge-
benden Parteien bestätigt/erlaubt 
werden. Mittels eines Formulars, 
welches zur Verfügung gestellt 
wird und von allen in direkter 
Sichtweite liegenden Nachbarn 
(Bewohner nicht Besitzer) unter-
zeichnet werden muss 

Farbige Siedlungen fördern nach-
weislich das psychische Wohlbe-
finden, da Farben über wahrneh-
mungspsychologische Mechanis-
men positive Affekte und Stressre-
duktion bewirken können. Studien 
zur Umwelt- und Architekturpsy-
chologie zeigen, dass ästhetisch 
ansprechende, farblich differen-
zierte Umgebungen mit höherer 
Lebenszufriedenheit und sozialer 
Kohäsion einhergehen. Farbige 
Gestaltung stärkt zudem die Iden-
tifikation mit dem Wohnort und er-
höht die wahrgenommene Aufent-
haltsqualität. Durch visuelle Viel-
falt und Orientierungshilfen wer-
den monotone, graue Umfelder 
aufgelockert, was indirekt Aktivität 
und soziale Interaktion fördert. Ins-
gesamt trägt ein farblich gestalte-
tes Wohnumfeld messbar zu ei-
nem gesünderen und emotional 
stabileren Lebensraum bei. Insbe-
sondere an nicht sonnigen Tagen 
wirken Farbanteile unter 10% nicht 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 
Ein Vetorecht für umliegende Parteien bei der Farbwahl kann aus 
unterschiedlichen Gründen zu Blockaden führen, was nicht beab-
sichtigt ist. 
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wirklich farbig und sondern abge-
nutzt oder schmutzig 

105 Seite 15 
Farben 

Uneingeschränkte Wahl der Far-
ben auch in kräftigeren Tönen. 

Bunte Fassaden und Fassaden-
Elemente tragen zum fröhlichen 
Aspekt der Siedlung bei. Eindruck, 
der grad zu einem ehemaligen Ar-
beiterquartier passt und auch das 
heutige Flair unterstreicht. 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

106 Seite 15 
Farben 

Uneingeschränkte Farbwahl, auch 
Kontrastfarbe möglich. 

Siehe oben: 
Bunte Fassaden und Fassaden-
Elemente tragen zum fröhlichen 
Aspekt der Siedlung bei. Eindruck, 
der grad zu einem ehemaligen Ar-
beiterquartier passt und auch das 
heutige Flair unterstreicht. 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

119 Seite 15 
Farben 

Fassadenfarben Die Fassadenfarben wurden mit-
tels NCS beschrieben. Zu erwäh-
nen ist im Text, dass weiterhin Far-
ben aus z.B. Beck, Keim, etc. Farb-
fächer erlaubt sind. Sie müssen 
aber den Buntanteil- Vorgaben 
entsprechen. 
Ich begrüsse, dass «starke» Farben 
nicht mehr erlaubt sind. 

Wird entsprechend präzisiert. 

123 Seite 15 
Farben 

Der Farbanteil sollte höher sein als 
max. 10%. Die Farbe sollte ohne 
Limitation des Farbanteils nach 
oben frei wählbar sein, der 
Schwarzanteil von max. 30% je-
doch eingehalten werden. Eben-
falls sollte die Farbe zu den Nach-
barhäusern passen. 

Farbige Häuser beleben das Quar-
tier und lässt es farbenfroh er-
scheinen. 
An düsteren Tagen erscheinen 
Häuser mit Farbanteilen unter 10% 
nicht farbig, sondern grau. 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 
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126 Seite 15 
Farben 

Fassaden-Farbe Der Buntanteil soll bis max. 50% 
innerhalb der Farbpalette möglich 
sein. Auch bei der Farbwahl für die 
Fensterläden soll grosser Spiel-
raum bestehen. Die Farbigkeit der 
Siedlung macht diese lebendig. Es 
ist unverständlich, dass Pastell-
töne gefordert werden. 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

132 Seite 15 
Farben 

Fassadenfarben Buntanteil bis 
30% zulassen.  

10% Buntanteil ist sehr blass und 
wirkt gräulich. Es gibt viele schöne 
Häuser im EHQ, die wohl nicht 
mehr zugelassen würden (z.B. 
Maurerweg 4/6/8 sind bunter und 
erfolgreich aufeinander abge-
stimmt).  

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

144 Seite 15 
Farben 

Fassadenflächen Buntanteil auf 
max. 20% erhöhen 

Der Buntanteil in der Fassadenflä-
che mit 10% ist sehr schwach und 
gibt bei einigen Farbtönen proble-
matische Konstellationen 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

155 Seite 15 
Farben 

Buntanteil von 10 % für Fassaden-
flächen und 40% für Fassadenele-
mente ist genügend und sollte 
nicht erhöht werden 

Zu bunte Siedlung wirkt nicht ho-
mogen, Farbabstimmungen bei 
bunten Fassaden wird schwieriger 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 

108 Seite 15 
Farben 
Fassade 

Farbanteil Fassadenflächen, mind. 
20% oder sogar 30% 

Farben mit den vorgeschlagenen 
Prozenten fade. Es verträgt etwas 
mehr Intensität 

Nach der Mitwirkung wurde das Thema des Buntanteils bei der 
Farbwahl am 30. Oktober nochmals intensiv in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Dabei wurden verschiedene Muster miteinander vergli-
chen. Die Arbeitsgruppe entschied in der Folge, den Buntanteil auf 
max. 10% für Fassadenflächen und 40% für Fassadenelemente zu 
belassen. 
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127 Seite 17 
Dämmung 
auch Dach 

Dämmung auch Dach Die Dämmung soll mit dem Ziel der 
optimalen Energieeffizienz möglich 
und somit die Dicke entsprechend 
möglich sein. Dies soll fachmän-
nisch von einer unabhängigen 
Stelle abgeklärt werden. 

Gegen Aussen sind technische Abhängigkeiten wie Fenster/ 
Dachvorsprung/ Regenrinne zu beachten, weshalb die Trauffassa-
den maximal mit 6cm Wärmedämmputz inkl. Deckputz verputzt 
werden dürfen. Gegen Innen ist die Dämmstärke frei. Wer einen 
besseren U-Wert erreichen möchte, hat die Möglichkeit das Ge-
bäude nach Innen zu dämmen. 

145 Seite 17 
Fassaden-
dämmputz 

Den Fassadendämmputz auf 
8.5cm Schichtdicke ermöglichen. 

Mit 8.5cm Schichtdicke erreicht 
ein Dämmputz mit Aerogel (Fixit 
222) einen U-Wert von 0.30. Die-
ser Wert ermöglicht den Bezug 
von Fördergeldern. 2,5 cm 
Schichtdicke zu den bisher erlaub-
ten 6cm fallen nicht weiter auf und 
sind bestens vertretbar. Auch 
könnte der Anstellwinkel des 
Traufbrettes angepasst werden. 

Gegen Aussen sind technische Abhängigkeiten wie Fenster/ 
Dachvorsprung/ Regenrinne zu beachten, weshalb die Trauffassa-
den maximal mit 6cm Wärmedämmputz inkl. Deckputz verputzt 
werden dürfen. Gegen Innen ist die Dämmstärke frei. Wer einen 
besseren U-Wert erreichen möchte, hat die Möglichkeit das Ge-
bäude nach Innen zu dämmen. 

120 Seite 17 
Fassaden-
dämmung 

«Es sind primär mineralische Mate-
rialien zu verwend und auf die De-
tails zu achten.» 

Welche Details sind hier gemeint. 
Es muss klar definiert werden, ob 
die Fenster um die Dämmstärke 
versetzt werden müssen. 

Wird entsprechend präzisiert. 

156 Seite 17 
Fassaden-
dämmung 

6.0 cm Fassadendämmung an den 
Trauffassaden genügend. 

Die «Leibungen» der Fenster wer-
den zu tief/prägnant oder die 
Fenster müssen versetzt werden. 

Gegen Aussen sind technische Abhängigkeiten wie Fenster/ 
Dachvorsprung/ Regenrinne zu beachten, weshalb die Trauffassa-
den maximal mit 6cm Wärmedämmputz inkl. Deckputz verputzt 
werden dürfen. Gegen Innen ist die Dämmstärke frei. Wer einen 
besseren U-Wert erreichen möchte, hat die Möglichkeit das Ge-
bäude nach Innen zu dämmen. 

58/
84 

Seite 17 
Fassaden-
putz / 
Dämmung 

6cm Wärmedämmung sind zu we-
nig. Dies sollte deutlich erhöht 
werden. 

Dämmwert ist zu gering in Anbe-
tracht der heutigen Standards 
(Energieeffizienz) und Klimaer-
wärmung 

Gegen Aussen sind technische Abhängigkeiten wie Fenster/ 
Dachvorsprung/ Regenrinne zu beachten, weshalb die Trauffassa-
den maximal mit 6cm Wärmedämmputz inkl. Deckputz verputzt 
werden dürfen. Gegen Innen ist die Dämmstärke frei. Wer einen 
besseren U-Wert erreichen möchte, hat die Möglichkeit das Ge-
bäude nach Innen zu dämmen. 
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133 Seite 17 
Fassaden-
putz / 
Dämmung 

Position der Regenrinne muss nur 
in der Höhe, jedoch nicht der seitli-
che Abstand bestehen bleiben.  

Skizze zu vorherigem Punkt:  
Vertikale Position bleibt gleich und 
muss eingehalten werden.  
Abstand der Regenrinne zum Mau-
erwerk kann aufgrund Dämmung 
vergrössert werden (Vorgabe-
Mass ist zu definieren).  
Da früher oder später alle Eigentü-
mer die Fassade dämmen werden, 
verläuft die Regenrinne dann wie-
der durchgehend. 

Eine Anpassung des Traufdetails ist nicht möglich, da das Erschei-
nungsbild wesentlich beeinträchtigt wird und die Hälfte der Dä-
cher bereits saniert ist. 
Die Einhaltung der Energieziele ist mit einer Dämmung unterhalb 
der Sparrenlage/ gegen den Innenraum möglich. 
Die 105mm sind Dämmung inkl. Hinterlüftung, die zusätzlich zur 
bestehenden Konstruktion kommen. Gegen Aussen sind techni-
sche Abhängigkeiten wie Fenster/ Dachvorsprung/ Regenrinne zu 
beachten, weshalb die Trauffassaden maximal mit 6cm Wärme-
dämmputz inkl. Deckputz verputzt werden dürfen. Gegen Innen ist 
die Dämmstärke frei. Wer einen besseren U-Wert erreichen 
möchte, hat die Möglichkeit das Gebäude nach Innen zu dämmen. 
Würde technisch eine Verlängerung des Dachvorsprungs oder 
eine sehr breite Regenrinne bedingen. Dies würde das Erschei-
nungsbild stark und unerwünscht verändern. 

74 Seite 17 
Fassaden-
putz Däm-
mung 

Für die Wärmedämmung werden 
aktuelle und zukünftige Verfahren 
zugelassen, welche eine Aussen-
dämmung mit möglichst wenig 
«Auftrag» (bis 10cm) ermöglichen. 

Hier fehlt ein Hinweis auf zukünf-
tige Entwicklungen in der Dämm-
technik. Die Einschränkung «es 
sind primär mineralische Materia-
lien zu verwenden» könnte zukünf-
tige Entwicklungen ausschliessen. 
Die Optik kann unabhängig vom 
verwendeten «Dämmmaterial» mit 
dem Verputz wieder hergestellt 
werden.  

Künftige Entwicklungen dürfen zu entsprechendem Zeitpunkt in 
die Gestaltungsfibel berücksichtigt werden. Gestaltungsfibel soll 
ein flexibles zeitgemässes Dokument sein und sich entsprechend 
weiterentwickeln. 
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14 Seite 17 
Fassaden-
putz/-
dämmung 

¼ für mehr Dämmputz  Gegen Aussen sind technische Abhängigkeiten wie Fenster/ 
Dachvorsprung/ Regenrinne zu beachten, weshalb die Trauffassa-
den maximal mit 6cm Wärmedämmputz inkl. Deckputz verputzt 
werden dürfen. Gegen Innen ist die Dämmstärke frei. Wer einen 
besseren U-Wert erreichen möchte, hat die Möglichkeit das Ge-
bäude nach Innen zu dämmen. 

15 Seite 17 
Fassaden-
putz/-
dämmung 

Es soll eine zweck- und zeitge-
mässe Dämmung von >6.0cm 
möglich sein 

 Gegen Aussen sind technische Abhängigkeiten wie Fenster/ 
Dachvorsprung/ Regenrinne zu beachten, weshalb die Trauffassa-
den maximal mit 6cm Wärmedämmputz inkl. Deckputz verputzt 
werden dürfen. Gegen Innen ist die Dämmstärke frei. Wer einen 
besseren U-Wert erreichen möchte, hat die Möglichkeit das Ge-
bäude nach Innen zu dämmen. 

45 Seite 18 
Gartensei-
tiger An-
bau / Per-
gola 

Haustyp B: Wie/wo soll diese mög-
lich sein? 
Genaue Position und Ausführung 
erwünscht 

Die unterschiedlichen, Haustypen 
lassen keine gleiche Ausführung zu 

Ein Anbau/Pergola beim Haustyp B war bisher nicht möglich. Bei 
Bedarf kann dies bilateral geprüft werden. 

157 Seite 20 
Geschlos-
sene Vor-
baute 

Stahlelementen in gleicher Farbig-
keit wie die Fassadenelemente 

 Die Farbgebung der Stahlelemente wird präzisiert (farblich eben-
falls ein Fassadenelement). 

110 Seite 20 
Hausein-
gang - ge-
schlossen 
e Vorbau-
ten 

Hauseingang - geschlossene Vor-
bauten sollen grundsätzlich mög-
lich sein 

Kälte dringt im Winter beim Öffnen 
der Haustüre weniger ins Haus. 
Zwischenzone zwischen Innen und 
Aussen z.B. bei Regenwetter sehr 
angenehm. 

Ist gemäss den SBV möglich. 

152 Seite 20 
Hausein-
gang ge-
schlossene 
Vorbauten 

Die Farbgebung ist zu definieren Ich finde die Farbe der Vorbauten 
müssen mit den Farbcodes der 
Fassadenelementen entsprechen. 
Die Fassade mit allen Details muss 
gesamtheitlich gestalten werden 

Die Farbgebung der Stahlelemente wird präzisiert (farblich eben-
falls ein Fassadenelement). 
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60/
86 

Seite 21 
Haustüre 

Korrektur zu Haustyp C: Haustüre 
öffnet nach innen und ist somit – 
gemäss meinem Verständnis – in-
nen angeschlagen (nicht aussen). 

 Rahmen ist aussen angeschlagen und das Türblatt Innen, öffnet 
nach Innen. 

111 Seite 21 
Haustüre 

Fenster in der Türe darf auch unte-
ren Teil der Türe einnehmen 

Mehr Helligkeit im Flur. Ja dies ist möglich. Die Gestaltungsfibel wird mit einem entspre-
chenden Bild ergänzt werden. 

59/8
5 

Seite 23 
Fenster 

Holz-Zargenfenster sind nicht 
zeitgemäss. Modernere Fenster 
aus Holz-Metall sollten zugelassen 
werden.  

Höhere Langlebigkeit und bessere 
Wärmedämmung, zudem lässt 
sich der Unterschied im Material 
optisch (ab ca. 5m Distanz) kaum 
erkennen. 

Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten 
Bauten das Original-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur 
Holzfenster zulässig sind. 

16 Seite 23 
Fenster 

Fenster und Läden freie Material-
wahl, Fensterläden verstellbar, Be-
schattung Fenster Strassenseite 

 Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten 
Bauten das Original-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur 
Holzfenster zulässig sind. 

17 Seite 23 
Fenster 

Fensterdimension gemäss ur-
sprünglicher Vorgabe wird be-
grüsst 

 Wird verdankt. 

18 Seite 23 
Fenster 

Fensterdimension und Farbe wich-
tiger als Material 

 Wird zur Kenntnis genommen. 

19 Seite 23 
Fenster 

Grösseres Küchenfenster für alle, 
dafür alle anderen Fenster in Origi-
nalgrösse belassen 

 Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. 
Grösse und Lage der Fenster sind im Originalformat zu erhalten. 

39 Seite 23 
Fenster 

Material: Nebst Holzfenstern soll-
ten auch Kunstoffenster zugelas-
sen werden. Diese sind optisch 
kaum zu unterscheiden, weisen 
aber eine deutlich bessere Däm-
mung auf. Sprossierung: Die 

Der besseren Dämmung ist unter 
Aspekten der Nachhaltigkeit mehr 
Gewicht gegenüber den ursprüng-
lichen Holzfenstern beizumessen 
(100 Jahre Fortschritt!). Zudem 
nehmen Sprossen Licht weg und 

Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten 
Bauten das Original-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur 
Holzfenster zulässig sind. 
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Anforderung zur Ausführung mit 
Sprossen ist nicht modern. 

schränken bei der zeitgemässen 
Gestaltung des Innenraums ein. 

53 Seite 23 
Fenster 

Material: Nebst Holzfenstern soll-
ten auch Kunstoffenster zugelas-
sen werden. Diese sind optisch 
kaum zu unterscheiden, weisen 
aber eine deutlich bessere Däm-
mung auf.  

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist 
moderner Dämmung mehr Ge-
wicht einzuräumen als den ur-
sprünglichen Holzfenstern. 

Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten Bauten das Ori-
ginal-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur Holzfenster 
zulässig sind. 

75 Seite 23 
Fenster 

Es sollen verschiedene Materialien 
der Fensterrahmen zugelassen 
werden.  

Die Einschränkung auf Holz-Zar-
genfenster ist zu restriktiv und 
schliesst aktuelle sowie zukünftige 
Entwicklungen aus. Die Vorgaben 
sollen sich auf das optische Er-
scheinungsbild beschränken, wel-
che ab einer Betrachtungsdistanz 
von mehreren Metern erkennbar 
sind. 

Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. 
Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten Bauten das Ori-
ginal-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur Holzfenster 
zulässig sind. 

116 Seite 23 
Fenster 

Material Holz: freie Materialwahl, 
die aber optischem Standard ent-
spricht 

Holz, vor allem auf der Wetter-
seite, ist extrem anfällig und kurz-
lebig, ökologisch sinnvoller wären 
andere Produkte. Es ist eher auf 
hohe Isolation zu achten als auf ein 
genaues Abbild des Originals, da 
die Fenster ein grosses Potential 
bei der Isolierung haben, da Wände 
nicht isoliert werden dürfen. 

Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten Bauten das Ori-
ginal-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur Holzfenster 
zulässig sind. 

121 Seite 23 
Fenster 

Position und Form Ich begrüsse, dass die Position wie 
auch die Geometrie der Fenster 
belassen wir. Diese quadratische 
Fenster (Gartenseitig) und die ver-
tikale Fenster (Strassenseitig) ha-
ben ein Wiedererkennungswert und 
sind unbedingt zu erhalten. 

Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. 
Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten Bauten das Ori-
ginal-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur Holzfenster 
zulässig sind. 
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122 Seite 23 
Fenster 

Fenster mit Rahmendoppel Ich bin der Meinung, dass das Rah-
mendoppel nicht nur ästhetisch zu 
erhalten ist, sondern auch tech-
nisch ein wichtiger Bestandteil ist. 
Das Rahmendoppel, ist ein gestal-
terisches Detail welches schon 
weiterverbreitet ist und das Quar-
tier charakterisiert. 
 
Weiter lässt sich mit dem Rah-
mendoppel die Fenster «richtig» 
abdichten. Üblich wird die Abdich-
tung mit der Dämmung abgedeckt, 
hier ist das nicht möglich. Bei einer 
Abdichtung mittels Kittfuge (wel-
che üblicherweise nicht nach 5 
Jahren ersetzt wird), kann bei Be-
schädigung der Kittfuge, Wasser in 
die Primär Konstruktion eindringen 
und falls eine Innendämmung an-
gebracht ist, wird der Schaden 
sehr spät bemerkt. 
Gegebenenfalls ist das Historische 
Anschlagsholz (hinter dem Fens-
ter) schon marode. 

Kann so als technische Ergänzung in der Gestaltungsfibel aufge-
nommen werden. 

128 Seite 23 
Fenster 

Fenster Dort wo in der Vergangenheit 
Fenster neu angeordnet wurden 
(insbesondere eine Versetzung ge-
gen innen, Rollläden etc.) soll dies 
bei einer erneuten Renovation bzw. 
Fensterersatz nicht dazu führen, 
dass der Originalzustand wieder 
hergestellt werden muss. Auf der 
Grundlage der aktuellen Situation 
soll eine finanziell effiziente 

Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. 
Fenster müssen an die bauzeitliche Position gesetzt werden. Die 
Kostenbeteiligung der KDP richtet sich nach den Vorgaben der 
Beitragsbestimmungen.   
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Lösung möglich sein, ansonsten 
müssten sämtliche Mehrkosten 
von der KDP finanziert werden 

134 Seite 23 
Fenster 

Sowohl Holz- als auch Holz-Me-
tall-Rahmen sollen erlaubt werden.  

Aufgrund des kurzen Vordaches 
sind die Fenster besonders stark 
der Witterung ausgesetzt. Holz-
fenster sind sehr wartungsintensiv 
und die Lebensdauer ist geringer.  

Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. 
Im gesamten Kanton Zürich ist bei inventarisierten Bauten das Ori-
ginal-Material zu verwenden, weshalb weiterhin nur Holzfenster 
zulässig sind. 

147 Seite 23 
Fenster 

Freie Materialwahl zulassen Holzfenster sind im Unterhalt auf-
wändiger als Kunststoff-Fenster. 
Am Ende der Lebensdauer können 
Kunststoff-Fenster recycliert wer-
den. 
Der optische Unterschied zu Holz-
fenstern wird nur von wenigen 
Fachpersonen wahrgenommen. 

Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. 
Es sind weiterhin nur Holzfenster zulässig. 

158 Seite 23 
Fenster 

Die bestehenden Fensterproporti-
onen sind unbedingt zu erhalten. 
Quadratisches Küchenfenster 
würde die stimmige Fassadenge-
staltung der Eingangsfassade stö-
ren 

Massgebliches Merkmal der Häuser Die Fenster sind eines der prägendsten Bauteile der Siedlung. So-
mit ist ihre Authentizität massgebend für das Erscheinungsbild 
der Siedlung. 

159 Seite 23 
Fensterde-
tail 

Rahmendoppel gemäss histori-
schem Vorbild beibehalten 

Wird auf das Rahmendoppel ver-
zichtet, kann das Fenster lediglich 
mit einer unterhaltsintensiven Sili-
konfuge abgedichtet werden. Dies 
führt auf Dauer zwangsläufig zu 
Wasserschäden, was nicht zum 
Erhalt der Bausubstanz beiträgt. 

Kann so als technische Ergänzung in der Gestaltungsfibel aufge-
nommen werden. 

40 Seite 
24/25 Be-
schattung 

Fensterläden: Die Anforderung, 
nur Fensterläden aus Holz einzu-
setzen, stellt eine zu enge 

Holzläden brauchen viel mehr 
Pflege (Nachhaltigkeit) als solche 
auf Basis Metall. Zudem helfen 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die 
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Einschränkung dar. Auch die Ver-
wendung von beweglichen 
«Brettli» sollten möglich werden. 

bewegliche «Brettli» die Sonnen-
einstrahlung zu regulieren und da-
mit der Hitze-Entwicklung entge-
genzuwirken. 

Denkmalschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, wer-
den weiterhin Fensterläden in Holz verlangt. 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. Verstellbare «Brettli» sind 
auf Grund der Leibungstiefen technisch kaum realisierbar. Lösun-
gen resp. Spezialanfertigungen sind im Einzelfall in Absprache mit 
der KDP möglich. 

76 Seite 
24/25 Be-
schattung 

Es sollen verschiedene Materialien 
der Fensterläden zugelassen wer-
den. 

Die Einschränkung auf Holzläden 
ist zu restriktiv und schliesst aktu-
elle sowie zukünftige Entwicklun-
gen aus. Die Vorgaben sollen sich 
auf das optische Erscheinungsbild 
beschränken, welche ab einer Be-
trachtungsdistanz von mehreren 
Metern erkennbar sind. 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 

104 Seite 
24/25 Be-
schattung 

Möglichkeit, Fensterläden mit ver-
stellbaren Brettli anzubringen. 
Möglichkeit, Fensterläden in Alu 
anstatt Holz zu verwenden.  

Da sich im Laufe der Zeit die Be-
schattung eh verändert hat – ur-
sprünglich Holzläden mit einem 
herzförmigen Loch – sollte auch 
hier eine weitere Entwicklung 
möglich sein, zumal das Aussen-
bild dabei erhalten bleibt. 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 

135 Seite 
24/25 Be-
schattung 

Alu-Fensterläden sollen erlaubt 
sein. 

Aufgrund des kurzen Vordaches 
sind die Fensterläden besonders 
stark der Witterung ausgesetzt. 
Holzläden sind sehr wartungsin-
tensiv und die Lebensdauer ist ge-
ringer. 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 

136 Seite 
24/25 Be-
schattung 

Lamellen dürfen verstellbar sein, 
um die Beschattung zu regulieren. 

Die Beschattungsbedürfnisse sind 
nicht immer gleich. Z.B. im Som-
mer ist es praktisch, wenn man die 

Verstellbare Lamellen («Brettli») sind auf Grund der Leibungstie-
fen technisch kaum realisierbar. Lösungen resp. Spezialanfertigun-
gen sind im Einzelfall in Absprache mit der KDP möglich. 
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Lamellen öffnen kann. So hat man 
Tageslicht, ohne direkte Sonnen-
einstrahlung (und somit Wärme-
entwicklung) zu haben. 
Wird jedoch Verdunkelung ge-
wünscht, können die Lamellen ge-
schlossen werden. 

148 Seite 
24/25 Be-
schattung 

Fensterläden aus Aluminium zu-
lassen 

Alu-Läden sind einfach im Unter-
halt und sehen auch nach Jahren 
gut aus.  
Der optische Unterschied zu Holz-
läden wird nur von wenigen Fach-
personen wahrgenommen. 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 

160 Seite 
24/25 Be-
schattung 

Fensterläden kommen aus-
schliesslich an zweiflügligen Fens-
tern vor. Dies ist beizubehalten 

Fensterländen an der Eingangsfas-
sade wirken fremd und unproporti-
oniert. Die Beschattung kann auch 
auf der Innenseite erfolgen. 

Sieht die Gestaltungsfibel so vor. 

62/
88 

Seite 25 
Beschat-
tung 

Die «Brettli» der Fensterläden soll-
ten verstellbar sein. 

Aufgrund der immer höheren Tem-
peraturen und der fehlenden Däm-
mung müssen im Sommer die Lä-
den meist den ganzen Tag über ge-
schlossen bleiben. Um trotzdem 
noch etwas Licht ins Haus zu las-
sen, wären verstellbare «Brettli» 
sehr vorteilhaft. 

Verstellbare «Brettli» sind auf Grund der Leibungstiefen technisch 
kaum realisierbar. Lösungen resp. Spezialanfertigungen sind im 
Einzelfall in Absprache mit der KDP möglich. 

63/
89 

Seite 25 
Beschat-
tung 

Bei Fenstern ohne Fensterläden 
sollte ein schlichter Sonnenschutz 
eingebaut werden dürfen (ähnlich 
Hitzeschutz-Markisetten bei 
Dachfenstern, welche hitzeschutz-
technisch sehr viel bringen). 

Schutz vor übermässiger Hitze im 
Haus 

Zusätzliche Fensterläden an den Strassenfassaden (einflüglige 
Fenster) sind nicht zulässig. Der Einsatz von Sonnenschutzglas 
kann im Einzelfall unter Rücksprache mit der KDP geprüft werden. 
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20 Seite 25 
Beschat-
tung 

Beschattung für alle Fenster er-
möglichen 

 Zusätzliche Fensterläden an den Strassenfassaden (einflüglige 
Fenster) sind nicht zulässig. Der Einsatz von Sonnenschutzglas 
kann im Einzelfall unter Rücksprache mit der KDP geprüft werden. 

21 Seite 25 
Beschat-
tung 

Fensterläden mit beweglichen 
Brettli 

 Verstellbare «Brettli» sind auf Grund der Leibungstiefen technisch 
kaum realisierbar. Lösungen resp. Spezialanfertigungen sind im 
Einzelfall in Absprache mit der KDP möglich. 

22 Seite 25 
Beschat-
tung 

Keine Rollläden sondern Fensterlä-
den 

 Ist gemäss Gestaltungsfibel so festgehalten. 

23 Seite 25 
Beschat-
tung 

Markisette ist effektiv  Wird zur Kenntnis genommen. 

61 Seite 25 
Beschat-
tung 

Fensterläden aus Metall sollten zu-
gelassen werden. 

Höhere Langlebigkeit und optisch 
(ab ca. 5m Distanz) kaum von Holz 
unterscheidbar. 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 

87 Seite 25 
Beschat-
tung 

Fensterläden aus Metall sollten zu-
gelassen werden. 

Höhere Langlebigkeit und optisch 
(ab ca. 5m Distanz) kaum von Holz 
unterscheidbar. 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 

112 Seite 25 
Beschat-
tung 

Fensterläden aus Holz und Alumi-
nium zulassen 

Fensterläden aus Aluminium ha-
ben eine sehr lange Lebensdauer 
bei geringem Pflegeaufwand 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 
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24 Seite 26 
Dach 

Harmonische Dachlandschaft er-
halten 

 Gestaltungsfibel strebt eine harmonische Dachlandschaft an. 

25 Seite 26 
Dach 

Schneefang frei  Ob ein Schneefang angebracht wird, ist gemäss Gestaltungsfibel 
frei. 

64/
90 

Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Zusätzliche Dämmung von 
105mm ist zu wenig. Dies sollte 
mindestens auf 150 bis 200mm 
erhöht werden. 

Mit der zunehmenden Hitze und 
ohne massive Isolation sind die 
Dachgeschosse im Sommer be-
reits heute kaum nutzbar. Tags-
über wird es zu heiss, um sich in 
den Räumen über längere Zeit auf-
zuhalten und nachts kühlen die 
Räume zu wenig aus, als dass man 
schlafen kann.  
Da die Dachgeschosse heutzutage 
von den meisten Familien als Büro 
und als Schlafzimmer genutzt wer-
den, ist daher eine gute Isolation 
der Dächer essentiell. Ich bitte da-
her die KDP hier etwas grosszügi-
ger und im Interesse der Bewohner 
dieser Häuser zu handeln. Der Hö-
henunterschied von zusätzlichen 
10-15cm wird zudem kaum er-
kennbar sein; der Nutzen jedoch 
signifikant! 

Die Einhaltung der Energieziele ist mit einer Dämmung unterhalb 
der Sparrenlage/ gegen den Innenraum möglich. 
Die 105mm sind Dämmung inkl. Hinterlüftung die zusätzlich zur 
bestehenden Konstruktion kommen. 

26 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Erhöhung Dachisolation mit opti-
malem Dämmwert. Muss fachlich 
(unabhängig) abgeklärt werden, 
dann festlegen. 

 Eine Anpassung des Traufdetails ist nicht möglich, da das Erschei-
nungsbild wesentlich beeinträchtigt wird und die Hälfte der Dä-
cher bereits saniert ist. 
Die Einhaltung der Energieziele ist mit einer Dämmung unterhalb 
der Sparrenlage/ gegen den Innenraum möglich. 
Die 105mm sind Dämmung inkl. Hinterlüftung die zusätzlich zur 
bestehenden Konstruktion kommen. 
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41 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Die Anforderung nach gemeinsa-
mer Sanierung innerhalb einer 
Häuserzeile ist nicht praktikabel. 

Wie die Erfahrung zeigt, ist es aus 
verschiedenen Gründen (Liquidi-
tät, Planung, Vorstellung, …) meist 
nicht möglich, Renovationstätig-
keiten objektübergreifend gleich-
zeitig umzusetzen. 

Es gibt keine Pflicht einer gemeinsamen Sanierung. 

54 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Die Anforderung nach gemeinsa-
mer Sanierung innerhalb einer 
Häuserzeile ist nicht praktikabel.  

Erfahrungen zeigen, dass Renova-
tionen aus Gründen wie Liquidität, 
Planung oder individuellen Vorstel-
lungen meist nicht gleichzeitig ob-
jektübergreifend umgesetzt wer-
den können. Gemeinsame Vorha-
ben scheitern oft an unterschiedli-
chen Vorstellungen. 

Es gibt keine Pflicht einer gemeinsamen Sanierung. 

115 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Sinnvolle Dämmung soll ermög-
licht werden und den Empfehlun-
gen der Experten in diesem Be-
reich folgen 

Ist es sinnvoll in Anbetracht von 
neuen Materialien, die auf den 
Markt kommen hier eine genaue 
Regelung zu vereinbaren? Sollte 
man nicht flexibel bleiben und sich 
nach den neusten Stand von Pro-
dukten orientieren?  

Die Einhaltung der Energieziele ist mit einer Dämmung unterhalb 
der Sparrenlage/ gegen den Innenraum möglich.  
Anpassungen der Gestaltungsfibel auf künftige Entwicklungen ist 
ausdrücklich möglich. 

118 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

 Dass die Trauflinie und Firstlinie bei 
einer Sanierung des Daches erhal-
ten bleiben ist notwendig. Ein 
Merkmal, welches sich entlang des 
Eigenheimweges zeigt und schön 
ist. 

Entspricht der Gestaltungsfibel. 

137 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Position der Trauflinie soll nur in 
der Höhe, jedoch nicht der seitliche 
Abstand bestehen bleiben.  

So lassen sich sowohl höhere 
Dachdämmungen als auch dickere 
Fassadendämmungen anbringen.  
Wir als Bevölkerung der Stadt 
Winterthur haben zum Nett-Null-
Klimaziel 2040 zugesagt, dieses 

Eine Anpassung des Traufdetails ist nicht möglich, da das Erschei-
nungsbild wesentlich beeinträchtigt wird und die Hälfte der Dä-
cher bereits saniert ist. 
Die Einhaltung der Energieziele ist mit einer Dämmung unterhalb 
der Sparrenlage/ gegen den Innenraum möglich. 
Die 105mm sind Dämmung inkl. Hinterlüftung die zusätzlich zur 
bestehenden Konstruktion kommen. 
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soll nicht durch rein visuelle Vorga-
ben verfehlt werden.  
 
Das Erscheinungsbild wird nur ge-
ringfügig verändert.  
Zudem kann der Wasserablauf bei 
Starkregen verbessert werden -> 
zurzeit fliesst das Wasser bei 
Starkregen über die Regenrinne 
hinweg.  
 
Da langfristig alle Eigentümer die 
Fassade und das Dach sanieren 
werden, entsteht dann wieder eine 
durchgehende Regenrinne.  
 
Skizze zu vorherigem Punkt: 

Vertikale Position bleibt gleich.  
Abstand der Regenrinne zum Mau-
erwerk kann aufgrund Dämmung 
vergrössert werden (Vorgabe-
Mass ist zu definieren).  
Da früher oder später alle Eigentü-
mer die Fassade dämmen werden, 
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verläuft die Regenrinne dann wie-
der durchgehend. 

161 Seite 27 
Dachdäm-
mung 

Dämmstärken gemäss Festlegung Damit die Trauf- und Firstlinie 
durchgehend bleibt, respektive 
wird. 

Entspricht der Gestaltungsfibel. 

113 Seite 27 
Dachisola-
tion 

Bei der Dachisolation noch einmal 
über die Bücher gehen 

Gute Dachdämmung ist höher zu 
gewichten als Denkmalschutz, aus 
Gründen der Energieeffizienz und 
komfortablen Bewohnbarkeit des 
Dachstockes 

Die Einhaltung der Energieziele ist mit einer Dämmung unterhalb 
der Sparrenlage/ gegen den Innenraum möglich. 

99 Seite 28 
Aussen-
raum/ 
Schopf/ 
Unter-
stand 

Bereits bestehende Garagen dür-
fen bei Zerfall wieder ersetzt wer-
den 
Sämtliche Aussenanlagen sollten 
aus natürlich abbaubaren Materia-
lien erstellt werden. 

Wir haben unser Haus mit Garage 
gekauft und möchten diese auch 
erhalten. 
Holz, Metall, Ziegel,…… keine 
Kunststoffe 

Hier ist die Bau- und Zonenordnung der Stadt Winterthur zu be-
achten. Nebengebäude dürfen bei Abgang nur gemäss den SBV 
errichtet werden. 
Ersatz bei Zerfall ist kein Lösungsansatz, da sonst ein Zerfall «be-
lohnt» würde. Unterhalt und Bestandesgarantie sind zugesichert. 

124 Seite 28 
Aussen-
raum/ 
Schopf/ 
Unter-
stand 

Bereits bestehende Garagen, dür-
fen bei Zerfall wieder ersetzt wer-
den. 

Wenn das Haus bereits mit Garage 
gekauft wurde, hat man sich an die 
Nutzung der Garage gewöhnt. 

Hier ist die Bau- und Zonenordnung der Stadt Winterthur zu be-
achten. Nebengebäude dürfen bei Abgang nur gemäss den SBV 
errichtet werden. 
Ersatz bei Zerfall ist kein Lösungsansatz, da sonst ein Zerfall «be-
lohnt» würde. Unterhalt und Bestandesgarantie sind zugesichert. 

101 Seite 29 
Aussen-
raum/ An-
pflanzun-
gen 

Regenwasser muss in jedem Gar-
ten zumindest teilweise aufgefan-
gen werden um damit den Garten 
zu wässern anstatt dafür Trink-
wasser zu verwenden. Kleinere of-
fene Wasserflächen sind aus-
drücklich erwünscht.  

Biodiversität und Wassereinspa-
rungen 

Keine Einwände, kann jedoch nicht in der Gestaltungsfibel gelöst 
werden. Ziel ist, in der Gartengestaltung möglichst keine Vorgaben 
machen zu müssen. 

100 Seite 29 
Aussen-
raum/ 

Anpflanzung von möglichst Ein-
heimischen klimaangepassten, 
nutztierfreundlichen (Insek-
ten/Bienen/Igel/….) und 

Der Erhalt der Artenvielfalt sollte 
mit kleinen Massnahmen einfach 
gefördert werden. Durch die glei-
chen Massnahmen kann in den 

Keine Einwände, kann jedoch nicht in der Gestaltungsfibel gelöst 
werden. Ziel ist, in der Gartengestaltung möglichst keine Vorgaben 
machen zu müssen. 
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Anpflan-
zungen/  

krankheitsresistenten Pflanzenar-
ten wird gefördert. Ein Baum von 
mindestens 3m Höhe muss in je-
dem Garten bestehen bleiben. Ziel 
ist es vielfältige Naturfreundliche 
Gärten zu fördern in denen Auch 
Totholzhaufen und andere Mass-
nahmen ausdrücklich erwünscht 
sind. 
 
Dadurch trägt jeder Garten zur 
Kühlung in den heissen Monaten 
bei. 
 
Sorten wie Thuja, Kirschlorbeer, 
Glanzmispel, Buchsbaum etc. sind 
verboten. 

hiessen Sommermonaten ein 
deutlich kühleres Quartierklima er-
reicht werden ohne dass zusätzli-
ches Wasser verbraucht wird. 

65/9
1 

Seite 29 
Dachziegel 

Es kann nicht erwartet werden, 
dass bei einer Dachsanierung die 
alten Ziegel wiederverwendet, 
resp. defekte Ziegel mit anderen 
alten Ziegeln ersetzt werden müs-
sen. Die Ziegel sollten bei einer Sa-
nierung ersetzt werden dürfen, un-
abhängig vom Zustand. 

Bei einer Dachsanierung alte Zie-
gel abbauen und dann wieder auf-
bauen wäre schlicht unsinnig. 

Die Fensterläden sind aufgrund der reduzierten Gestaltungsele-
mente der Siedlung von grosser Bedeutung für den Ausdruck der 
Fassade. Da Fensterläden in Aluminium ein Präjudiz für die Denk-
malschutzobjekte im Kanton Zürich schaffen würden, werden wei-
terhin Fensterläden in Holz verlangt. 
Fensterläden in Holz mit festen Brettli sind (analog der Kriterien 
bei den Fenstern) beitragsberechtigt. 

27 Seite 29 
Dachziegel 

Alte Ziegel erhalten  Wird in der Gestaltungsfibel so angestrebt. 

28 Seite 29 
Dachziegel 

Haftung bei altem Ziegelersatz  Der Unternehmer trägt die Verantwortung, daher ist eine Bege-
hung nach dem Erstellen des Gerüsts eine Möglichkeit, um im 
Zweifelsfall die richtige Entscheidung zu treffen. 

77 Seite 29 
Dachziegel 

Die Formulierung anpassen: 
 
Die Ziegel «sollen» statt «müssen» 
erhalten bleiben.  

Die Formulierung ist zu restriktiv 
und führt in jedem Einzelfall zu 
Diskussionen mit der Denkmal-
pflege. 

Erfahrungsgemäss sind die Dachziegel der Siedlung Eigenheim-
quartier in sehr gutem Zustand und fähig, die nächsten Jahrzehnte 
weiterverwendet zu werden. Wird bei einer Begehung seitens 
Dachdecker-Unternehmen die Verwendung neuer Dachziegel 
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Alternativ zur Verwendung der ur-
sprünglichen Ziegel können bei ei-
ner Dachsanierung die Ziegel 
MS95 bzw. Campana verbaut wer-
den.  

Die Eigentümer sollen entschei-
den, ob die Ziegel qualitativ noch 
genügen, um eine sinnvolle Wie-
derverwendung zu planen. Mit der 
klaren Vorgabe möglicher Alterna-
tiven im Falle eines Ersatzes, las-
sen sich aufwändige Klärungen im 
Einzelfall vermeiden.  

moniert, kann diesem nachgekommen werden. Der Erhalt der Res-
source Dachziegel ist ökonomisch und ökologisch nachhaltig. 

66/
92 

Seite 30 
Dachfens-
ter 

Die Masse sind zu klein und sollten 
auf 70mm X 130mm erhöht wer-
den. 

Das Dachgeschoss ist heute ein 
Wohnraum (meist Büro und 
Schlafzimmer) und Licht wichtig 
für das Wohngefühl. Die angege-
bene Grösse ist daher deutlich zu 
klein. Auch hier sind wir der Auf-
fassung, dass dies bei einheitlicher 
Anwendung kaum auffällt. 

Offiziell sind 0.4 m2 Fläche erlaubt, bewilligt werden jedoch 0.8 
m2 (66x118 cm) grosse Dachfenster. Die kantonale Denkmal-
pflege (KDP) informiert, dass die vormalige Bewilligungsinstanz 
(Stadt Winterthur) die grösseren Dachfenster erlaubte und die 
KDP diese Bewilligungspraxis übernommen hat. 

29 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Dachflächenfenster (DFF) 0.8m2 

OK 
 Wird zur Kenntnis genommen. 

30 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Dachflächenfenster Beschattung 
Rollladen erlauben 

 Die Dachflächenfenster dürfen maximal mit einer manuell bedien-
ten Markisette beschattet werden. Dies wird im Kanton Zürich so 
wie auch in weiteren Kantonen bei allen Inventarobjekten von regi-
onaler und kantonaler Bedeutung so gehandhabt. 

78 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Die Anordnung der Dachfenster 
kann auf den Innenausbau abge-
stimmt werden.  
 
Die Materialwahl «Holz» soll hier 
nicht festgeschrieben werden. Die 
Materialien lassen sich auf diese 
Distanz optisch nicht unterschei-
den.  

Die Formulierung «sind gleichmäs-
sig anzuordnen» kann im Einzelfall 
dazu führen, dass die geplante 
Nutzung des Dachgeschosses 
nicht umgesetzt werden kann. 
Eine möglichst nutzergerechte Ge-
staltung des Dachgeschosses soll 
nicht durch die definierte Lage der 
Dachfenster behindert werden. 
Eher ist auf die Fensterlinie im Ge-
samtbild zu achten. 

Die exakte Platzierung der Dachfenster ist nicht vorgeschrieben, 
Somit kann beim Innenausbau auch die Platzierung der Fenster 
geplant werden. Beide Dachflächenfenster müssen auf der glei-
chen Höhe angebracht werden. Kunststofffenster sind nicht zuläs-
sig. 
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138 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Super, dass pro Seite 2 Fenster 
möglich sind! 

 Wird verdankt. 

149 Seite 30 
Dachfens-
ter 

Beschattung Dachflächenfenster 
auch mit Rollladen zulassen 

Diese Option bitte offenlassen. Die 
Wirkung der Rollladen ist wesent-
lich besser im Verhältnis zur Mar-
kise. 
Der optische Unterschied zu Dach-
flächenfenstern ohne Rollladen 
wird nur von wenigen Fachperso-
nen wahrgenommen. 

Die Dachflächenfenster dürfen maximal mit einer manuell bedien-
ten Markisette beschattet werden. Dies wird im Kanton Zürich so 
wie auch in weiteren Kantonen bei allen Inventarobjekten von regi-
onaler und kantonaler Bedeutung so gehandhabt. 

107 Seite 
30/31 
Dachfens-
ter/ Lu-
karne 

«Das Dachfenster ist in Holz/ Kup-
fer auszuführen» 
 
«Die Lukarnen sind in Kupfer ein-
zukleiden» 
 
Anstelle Kupfer sollen auch um-
weltfreundlichere Materialien/Me-
talle zulässig sein. 

Unbeschichteten Metallinstallatio-
nen aus Kupfer, Zink, Zinn, Blei und 
Messing sind aus Sicht des Ge-
wässerschutzes zu vermeiden, da 
Metallabschwemmungen Gewäs-
ser und Böden vergiften. Besser 
geeignet sind beispielsweise Alu-
minium oder Chromnickelstahl, da 
diese eine tiefere Abschwemmrate 
aufweisen. (Empfehlungen KBOB 
2001/1). Die Interessen des Denk-
malschutzes und des Gewässer-
schutzes sollten zwischen KDP 
und AWEL abgewogen werden. 

Der Anteil der Kupferteile ist relativ gering, somit ist auch die Ab-
schwemmrate gering. Weiter lässt sich Kupfer gut recyclieren und 
wiederverwenden. 

31 Seite 31 
Lukarne 

Lukarne: Dimension und Dämm-
wert muss korrespondieren 

 Ist in der Gestaltungsfibel so vorgesehen. 

162 Seite 31 
Lukarne 

Keine zusätzliche Dämmstärke der 
Lukarnenseitenwände. Wenn doch, 
dann nach innen. 

Verhältnis von Dachfläche zu Lu-
karne beibehalten 

Ist in der Gestaltungsfibel so vorgesehen. 

67/9
3 

Seite 32 
Lukarnen 

Die Masse der Lukarnenwände sol-
len eine zeitgemässe Wärmedäm-
mung zulassen, entsprechend bei 

Energieeffizienz im Winter und 
Hitzedämmung im Sommer. 

Ist in der Gestaltungsfibel so vorgesehen. Mit einer hocheffizenten 
Dämmung sind die kleinen Seitenwände der Lukarne zeitgemäss 
gedämmt werden. 
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Bedarf leicht breiter ausgestaltet 
werden dürfen. 

153 Seite 34 
Kamin 

«Der Kamin soll verputzt sein» Für ein Unterhaltsfreundliches 
Dach, finde ich sollte der Kamin 
auch komplett in Kupfer eingefasst 
sein. 

Ein verputzter Kamin hat einen ähnlichen Unterhalts-Rhythmus 
wie die Dachziegel. Die einheitliche Gestaltung gemäss dem histo-
rischen Vorbild wird angestrebt. 

32 Seite 36 
Solaran-
lage 

PV-Anlagen: Möglichst gross/viel -
> kann eine Reihe sichtbare Ziegel 
ausreichen? 

 Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft ha-
ben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranlagen 
bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzichtet 
wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie durch-
geführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grössere 
rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen. 

42 Seite 36 
Solaran-
lage  

Zusätzlich/ergänzend zu den eher 
für solar-thermische Anlagen vor-
gesehenen Bauformen sollte die 
Möglichkeit des Einsatzes von So-
larziegeln für PV-Anlagen geprüft 
werden. Der Einsatz solcher ist in 
sensitiven Ortsbildern wie bei-
spielsweise der Altstadt St. Gallen 
erfolgreich erprobt. Dabei könnten 
auch Anleitungen zur Einheitlich-
keit das Ortsbild schützen/auf-
werten. 

Aspekte des Ortsbildschutzes und 
der Energiestrategie sind sorgfäl-
tig abzuwägen. Die heute mögli-
chen Bauformen erlauben – insbe-
sondere mit Dachfenstern – keine 
sinnvolle Kombination für PV-Anla-
gen. Es kann nicht sein, dass mit 
Argumenten der Siedlungskonser-
vation die Umsetzung von Mass-
nahmen zur Steigerung der Nach-
haltigkeit ausgebremst wird. 

Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft ha-
ben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranlagen 
bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzichtet 
wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie durch-
geführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grössere 
rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen. 
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46 Seite 36 
Solaran-
lage 

Nebenbauten = Nebengebäude 
und Garagen? 

Die verschiedenen Begriffe klar-
stellen 

Wird vereinheitlicht. 

55 Seite 36 
Solaran-
lage  

Zusätzlich/ergänzend zu den eher 
für solar-thermische Anlagen vor-
gesehenen Bauformen sollte die 
Möglichkeit des Einsatzes von So-
larziegeln für PV-Anlagen geprüft 
werden.  

Ortsbildschutz und Energiestrate-
gie sind abzuwägen; Siedlungs-
konservation darf nachhaltige 
Maßnahmen wie PV-Anlagen nicht 
blockieren. 

Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft ha-
ben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranlagen 
bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzichtet 
wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie durch-
geführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grössere 
rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen. 

79 Seite 36 
Solaran-
lage  

Neben Solaranlagen sollen auch 
Solarziegel zugelassen werden. 

Mit dem Ausschluss von Solarzie-
gel werden aktuelle und zukünftige 
Entwicklungen verhindert. Wie in 
anderen, denkmalgeschützten 
Ortsbildern, soll auch im Quartier 
Eigenheim die Verwendung von 
Solarziegeln möglich sein. 

Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft ha-
ben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranlagen 
bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzichtet 
wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie durch-
geführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grössere 
rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen. 

154 Seite 36 
Solaran-
lage  

Position der Paneele Die Module sollen mit min zwei 
Ziegelreihen unter dem First posi-
tioniert werden. Das ist mit dem 

Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
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Abstand zur Lukarne mit «her-
kömmlichen» Paneele nicht mög-
lich. Dieser Punkt sollte nochmals 
überdeckt werden. 

Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft ha-
ben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranlagen 
bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzichtet 
wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie durch-
geführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grössere 
rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen.Solaranla-
gen sind heute bereits möglich. Auf den Einfamilienhäusern als 
Streifen oberhalb der Lukarnen und bei den Zweifamilienhäusern 
als rechteckige zusammenhängende Fläche. 
Weiter könnte auf dem Gartenschopf eine PV-Anlage platziert 
werden. 

163 Seite 36 
Solaran-
lage  

Zwischen PV-Modul und Firstzie-
gel maximal eine Ziegelreihe 

PV-Module sind in ihrer Abmes-
sung standardisiert. 

Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft ha-
ben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranlagen 
bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzichtet 
wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie durch-
geführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grössere 
rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen. 

68 Seite 36 
Solarzellen 

Solarziegel und Indach Solaranla-
gen sollten beide zugelassen wer-
den, ohne Abstände zu Nachbar-
dach und Giebel einhalten zu müs-
sen.  

Mit den aktuellen Vorgaben sind 
die Bewohner gezwungen ein 
Dachfenster aufzugeben, was bei 
der heutigen Nutzung des Dach-
geschosses nicht sinnvoll ist, da 

Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft 
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weniger Licht und somit auch 
tagsüber künstliches Licht erfor-
derlich ist. Zudem ist mit den ge-
forderten Abständen die PV-Flä-
che zu klein. Die Stromerzeugung 
ist zu gering und das Kosten/Nut-
zen Verhältnis wird dazu führen, 
dass kaum Jemand diese Investi-
tion tätig. In Anbetracht des Klima-
wandels sollte dies hingegen ge-
fördert werden.  
 
Hinzu kommt, dass Solarziegel und 
Indach-Solaranlagen das histori-
sche und schützenswerte Ortsbild 
deutlich weniger stören würden als 
Aufdach-Solaranlagen, auch wenn 
die Abstände eingehalten werden. 
 
Von den beiden vorgeschlagenen 
Lösungen würde also sowohl der 
Denkmalschutz wie auch die Be-
wohner profitieren. Siehe auch: 
Link 

haben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranla-
gen bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzich-
tet wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie durch-
geführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grössere 
rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen. 

94 Seite 36 
Solarzellen 

Solarziegel und Indach Solaranla-
gen sollten beide zugelassen wer-
den, ohne Abstände zu Nachbar-
dach und Giebel einhalten zu müs-
sen.  

Mit den aktuellen Vorgaben sind 
die Bewohner gezwungen, ein 
Dachfenster aufzugeben, was bei 
der heutigen Nutzung des Dach-
geschosses nicht sinnvoll ist, da 
weniger Licht und somit auch 
tagsüber künstliches Licht erfor-
derlich ist. Zudem ist mit den ge-
forderten Abständen die PV-Flä-
che zu klein. Die Stromerzeugung 
ist zu gering und das 

Die Regelung für die PV-Anlage gilt für sämtliche Siedlungen im 
Kanton Zürich. Somit kann für das Eigenheimquartier keine Aus-
nahme gemacht werden.  
Es gab eine Studie, in welcher die KDP und das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft mehrere mögliche Lösungen geprüft ha-
ben. Wobei die aktuell standardmässig verwendeten Solaranlagen 
bessere Werte erzielten und deshalb auf Solarziegel verzichtet 
wurde. 
Bis 2019 wurden PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden 
nicht bewilligt, anschliessend wurde eine grössere Studie 
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Kosten/Nutzen Verhältnis wird 
dazu führen, dass kaum Jemand 
diese Investition tätig. In Anbe-
tracht des Klimawandels sollte 
dies hingegen gefördert werden.  
 
Hinzu kommt, dass Solarziegel und 
Indach-Solaranlagen das histori-
sche und schützenswerte Ortsbild 
deutlich weniger stören würden als 
Aufdach-Solaranlagen, auch wenn 
die Abstände eingehalten werden. 
 
Von den beiden vorgeschlagenen 
Lösungen würde also sowohl der 
Denkmalschutz wie auch die Be-
wohner profitieren. Siehe auch: 
Link 

durchgeführt, 2021 wurden die Richtlinien überarbeitet und grös-
sere rechteckige Flächen auf Dächern in Siedlungen zugelassen. 
Allenfalls würde es sich lohnen eine Lokale Energiegemeinschaft 
(LEG) zu prüfen, dies könnte durch den VEWi erfolgen. 

33 Seite 37 
Aussen-
raum 

Gartenbegrünung und Materiali-
sierung gut formuliert J 

 Wird verdankt. 

34 Seite 37 
Aussen-
raum 

Klare Aussage, das im Garten 
grundsätzlich gemacht werden 
darf, was gewollt ist 

 Wird präzisiert, respektive was nicht geregelt ist, ist frei wählbar. 

129 Seite 39 
Aussenge-
staltung, 
Garten-
schopf 

Aussengestaltung, Gartenschopf Fahrradunterstände sollen der Si-
tuation angepasst und individuell 
möglich sein. 

Würde eine Anpassung der SBV bedingen. Diese ist im Prozess 
Gestaltungsfibel nicht vorgesehen. 

35 Seite 39 
Garten-
schopf 

Position Kombi Schopf-Velounter-
stand 

 Ist innerhalb des Baubereichs möglich. 
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150 Seite 39 
Garten-
schopf 

Zusammengefügten Velounter-
stand mit Gartenschopf zulassen 
auf 2.3m Höhe. 

Zusammengefügten Velounter-
stand mit Gartenschopf unbedingt 
wie vorgeschlagen zulassen auf 
2.3m Höhe. 

Aufgrund der aktuell geltenden SBV ist dies möglich, wenn die ge-
samte Baute innerhalb des Baubereichs liegt und räumlich ge-
trennt ist (Trennwand Velounterstand/Schopf). 

47 Seite 39 
Garten-
schopf und 
Garage 

Was bedeutet: 
«Rückbau der Garagen und Gar-
tenschöpfe, welche nicht der Son-
derbauvorschriften entsprechen»? 

Wie ist dieser Satz zu interpretie-
ren? 
Garagen, die vor den SBV bewilligt 
wurden, müssen bestehen bleiben 
können. 

Bewilligte Garagen und Nebengebäude haben eine Bestandes Ga-
rantie. Der Abschnitt ist lediglich ein Hinweis, dass der Rückbau 
von Garagen finanziell unterstützt wird, solle dies von der Eigentü-
merschaft gewünscht werden. Sollte eine bewilligte Garage ein-
stürzen, ist der Wiederaufbau nicht möglich. Unterhaltsarbeiten 
müssen in Absprache mit der KDP und dem Amt für Baubewilli-
gungen abgesprochen werden. 

140 Seite 40 
Fahrrad-
unterstand 

Seitenwände sollen erlaubt sein. So lassen sich Fahrräder besser 
vor Witterungseinflüssen schüt-
zen 
 
Ggf. könnte man Rhombus-Lättli 
für die Seitenwände empfehlen.  
 
Siehe schöne Unterstände mit Sei-
tenwänden aus Rhombus-Lättli 
aus Lärchenholz an Grüzefeld-
strasse 10, Maurerweg 8 

In der Gestaltungsfibel ist eine soll Formulierung bezüglich der 
Seitenwände. Somit sind Wände nicht ausgeschlossen. “Stadt-
grün” empfiehlt auf die Seitenwände zu verzichten. 

141 Seite 40 
Fahrrad-
unterstand 

«Die maximale Grundfläche be-
trägt 4m2. Die Höhe beträgt maxi-
mal 1.60m»  
 
ändern in: 
 
«Die maximale Grundfläche be-
trägt 8m2. Die Höhe beträgt maxi-
mal 2.00m.» 

Lastenfahrräder (Länge bis 2.5m 
durchaus möglich) und Fahrradan-
hänger sollen auch Platz haben, 
darum ist die erlaubte Grundfläche 
zu vergrössern.  
 
Bei Fahrradlängen von 2.5m wäre 
die erlaubte Unterstandbreite nur 
1.6m, dies reicht nur für 2 Fahrrä-
der – somit nicht für alle Bewoh-
nenden eines Hauses.  
 

Grösser Fahrradunterstände sind nur innerhalb der Baubereiche 
möglich. Die Möglichkeit von Fahrradunterständen ausserhalb der 
Baubereiche sind bereits ein Kompromiss und eine grosszügige 
Auslegung der SBV. 
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Höhe von nur 1.60m ist nicht be-
dienerfreundlich, darum ist diese 
zu vergrössern.  

80 Seite 41 
Auto 

Ergänzung: 
Der Autoabstellplatz kann zur Er-
reichung des «Behindertengleich-
stellungsgesetz» (BehiG) die von 
ProCap empfohlene Breite von 
3.5m aufweisen.  

Es soll explizit erwähnt werden, 
dass wo möglich und vom Eigentü-
mer gewünscht, ein BehiG-taugli-
cher Parkplatz erstellt werden 
kann. 
(i.d.R. senkrecht zur Strasse) 
Hinweis: Ein Parkplatz mit 3.5m 
Breite hat unweigerlich auch Ein-
fluss auf den Wegzugang zum 
Haus. In diesem Fall soll der Zu-
gang zum Weg in das Parkfeld in-
tegriert sein. Die Achse «Zugang – 
Haustüre» gem. S.42 ist in diesem 
Fall nicht möglich bzw. führt zu ei-
ner «Zerstückelung» des Zugangs.  

Ein “BehiG”-PP soll möglich sein. Die Erschliessungsflächen sind 
so zu legen, dass der Anteil an versiegeltem Flächen möglichst ge-
ring ist. 

69 Seite 43 
Sicht-
schutz-
wände 

Sichtschutzwand soll wie auf der 
Gartenseite 2m hoch sein dürfen 

Um die Funktion eines Sichtschut-
zes zu erfüllen, ist mind. eine Höhe 
von 1.8m erforderlich. 

Eine allgemeine Höhe eines Sichtschutzes von 2m für alle Hausty-
pen funktioniert nicht. Es findet eine Differenzierung statt. 

81 Seite 43 
Sicht-
schutz-
wände  

Ergänzung: 
Häuser Typ C: 
Der Sichtschutz kann auf beiden 
Seiten des Hauses auf eine Höhe 
von max. 2m und einer Länge von 
5m ab Fassade erstellt werden.  

Die Häuser Typ C verfügen über 
keinen Vorgarten. Die Gärten vor 
und hinter dem Haus sind vollwer-
tige Gärten und haben in der Regel 
auch auf beiden Seiten einen Sitz-
platz, des je nach Jahreszeit und 
Sonnenstand unterschiedlich ge-
nutzt wird. Es ist nicht einzusehen, 
weshalb auf der Seite der Haustüre 
nicht die gleichen Vorgaben wie 
auf der Seite Sitzplatz gelten sol-
len. Die Gärten hatten historisch 

Gemäss der Rückmeldung von «Stadtgrün» soll ein Sichtschutz 
2m hoch möglich sein, allerdings nur auf einer Länge von 3m in 
den Vorgärten. 
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vor und hinter dem Haus die glei-
che Funktion und waren den jewei-
ligen Parteien zur Nutzung zuge-
teilt. Ein Sichtschutz von 1.5m er-
füllt den Zweck nicht. 

95 Seite 43 
Sicht-
schutz-
wände 

Sichtschutzwand soll wie auf der 
Gartenseite 2m hoch sein dürfen 

Um die Funktion eines Sichtschut-
zes zu erfüllen, ist mind. eine Höhe 
von 1.8m erforderlich. 

Eine allgemeine Höhe eines Sichtschutzes von 2m für alle Hausty-
pen funktioniert nicht. Es findet eine Differenzierung statt. 

114 Seite 43 
Sicht-
schutz-
wände 

Sichtschutz Vorgarten Grüzefeld-
strasse, Gipserweg und Eigen-
heimweg Typ A: Höhe: max. 1.8m 

Bei einer Höhe von 1.5m können 
Passanten direkt ins Haus sehen. 
Wir wohnen an der Grüzefeld-
strasse und ich möchte mich beim 
Kochen nicht beobachtet fühlen. 

Das Einsehen in ein Fenster kann mit einem Sichtschutz nicht ver-
hindert werden. Empfohlen wird ein Lebhag innerhalb der Einfrie-
dung. 

142 Seite 43 
Sicht-
schutz-
wände 

Sichtschutz Vorgarten Grüzefeld-
strasse, Gipserweg und Eigen-
heimweg Typ A: 
Höhe: max. 1.5m 
 
-> Höhe bis 2.0m erlauben  

Gleiche Höhenbegrenzung wie 
beim Sitzplatz (2m).  

Eine allgemeine Höhe eines Sichtschutzes von 2m für alle Hausty-
pen funktioniert nicht. Es findet eine Differenzierung statt. 

70/ 
96 

Seite 44 
Einfrie-
dung 

Öffnungen sollten maximal die 
Hälfte der betroffenen Parzellen-
länge ausmachen. 

Eine Öffnung von max. ein Drittel 
ist bei den schmalen Parzellen 
(Breite von 7m, resp. 6m) zu 
schmal, da Autoabstellplatz breiter 
sein muss. 

Die Präzisierung des Textes wird bezüglich der Parkierung ergänzt 
und auch auf die Nichteinhaltung der 1/3 Regelung wird hingewie-
sen. 

71/ 
97 

Seite 44 
Einfrie-
dung 

Öffnung soll offen bleiben können 
und nicht mit einem Tor geschlos-
sen werden müssen. 

Das Schliessen der Öffnung eines 
Autoabstellplatzes ist nicht prakti-
kabel und würde optisch schreck-
lich aussehen.  

Im Bereich eines Parkplatzes muss keine Einfriedung erstellt wer-
den. 

36 Seite 44 
Einfrie-
dung 

Bei schmaler Parzelle reichen 1/3 
als Öffnung nicht aus -> Bitte um 
Anpassung 

 Die Präzisierung des Textes wird bezüglich der Parkierung ergänzt 
und auch auf die Nichteinhaltung der 1/3 Regelung wird hingewie-
sen. 
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43 Seite 44 
Einfrie-
dung  

Die geforderte Einfriedung wider-
spiegelt den offenen Charakter des 
Quartiers nicht und zementiert das 
biedere «jeder in seinem Gärtli». 
Stattdessen soll auch eine offene 
Gestaltung oder eine weiche Ab-
trennung mit Sträuchern ermög-
licht werden. 

Die maximale vorgesehene Öff-
nung von einem Drittel der Parzelle 
bei weniger als 10m Parzellen-
breite ist weder praktikabel noch 
mit den verkehrsplanerischen Vor-
gaben (Sichtradius, Abbiegera-
dius) in Einklang zu bringen.  

Im Bereich eines Parkplatzes muss keine Einfriedung erstellt wer-
den. 

82 Seite 44 
Einfrie-
dung  

Text anpassen: 
Die Einfriedung soll wo praktikabel 
wieder hergestellt werden. Auf der 
Länge des Parkplatzes wird auf 
eine Wiederherstellung aus prakti-
schen Gründen verzichtet. Beim 
Vorhandensein eines Norm- bzw. 
BehiG-tauglichen Parkplatz wird 
die gewünschte Öffnung der Ein-
friedung von max. 1/3 nicht erfüllt 
und toleriert.  

Bei Parkplätzen ist eine Schlies-
sung nicht praktikabel. 
Bei einer Seitenlänge von 7m (Typ 
C) bzw. 6m (Typ A+B) wären un-
ter Einhaltung der Vorgaben nur 
Parkplätze von einer Breite 2.33m 
(Typ C) bzw. 2m (Typ A+B) mög-
lich.  
Dies ist auch aus Gründen der 
«Schleppkurve» und dem aktuelle 
Fahrzeugbestand nicht möglich. 

Die Präzisierung des Textes wird bezüglich der Parkierung ergänzt 
und auch auf die Nichteinhaltung der 1/3 Regelung wird hingewie-
sen. 

143 Seite 44 
Einfrie-
dung  

Folgendes weglassen: «Öffnungen 
sollten maximal einen Drittel der 
betroffenen Parzellenlänge ausma-
chen und mit einem Tor geschlos-
sen werden.» 

Freie Wahl der Öffnungsgrösse 
und ob mit/ohne Tor 

Die 1/3 Regelung kommt von der Praxis der Stadt Winterthur. Es 
wird in der Fibel auf die schmalen Parzellen hingewiesen und der 
Text dahingehend präzisiert. 

130 Seite 45 
Gartenge-
staltung 

Gartengestaltung Diese soll individuell möglich sein. 
Die KDP könnte mit Stadtwerk ei-
nen Workshop organisieren, wie 
die Gärten ökologisch und aus 
Sicht der Biodiversität sinnvoll be-
pflanzt werden. 

Gartengestaltung in Bezug auf die Wegführung innerhalb der Par-
zelle und der Art der Bepflanzung, Gliederung ist frei. Ein Work-
shop hierzu liegt ausserhalb der Zuständigkeit der KDP. 
Der VEWi könnte so einen Workshop mit der Fachstelle 
Schwammstadt allenfalls injizieren 

44 Seite 
45/46 Be-
pflanzung 

Verweis auf Schwammstadt unbe-
dingt aufnehmen (z.B. als Erleich-
terung für die Umsetzung von 
Wasserspeichern oder 

Wichtiger als ein einheitliches Er-
scheinungsbild wäre die Anpas-
sungsfähigkeit an zukünftige kli-
matische Bedingungen 

Der Hinweis auf diese Themen wird in die Gestaltungsfibel ein-
fliessen. Allerdings werden keine genauen Vorgaben gemacht. Ziel 
ist es auch die Fachstelle Schwammstadt auf die Siedlung auf-
merksam zu machen und gezielt Themen der Biodiversität und 
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und 
Bäume 

Versickerungsmöglichkeiten auf 
den Grundstücken), ebenso 
Thema Biodiversität. Der Baum-
pflanzung sollten keine Schranken 
gesetzt werden, man wird zukünf-
tig den Schatten schätzen. 

(Trockenheit, Hitze). Neben dem 
Verbot der Neophyten wäre die 
Stärkung einer einheimischen und 
diversen Bepflanzung mit Fokus 
auf Biodiversität (Insekten, Vögel) 
von grosser Wichtigkeit für die 
Resilienz des Gartenstadtcharak-
ters. 

Schwammstadt so zu fördern. Baumpflanzungen werden nicht 
verboten. 

56 Seite 
45/46 Be-
pflanzung 
und 
Bäume 

Verweis auf Schwammstadt auf-
nehmen, um Wasserspeicherung 
und Versickerung auf Grundstü-
cken zu erleichtern, ebenso Bio-
diversität fördern. Baumpflanzun-
gen sollten nicht eingeschränkt 
werden, ihr Schatten wird künftig 
geschätzt. 

Wichtiger als ein einheitliches Er-
scheinungsbild wäre die Anpas-
sungsfähigkeit an zukünftige kli-
matische Bedingungen (Trocken-
heit, Hitze). 

Der Hinweis auf diese Themen wird in die Gestaltungsfibel ein-
fliessen. Allerdings werden keine genauen Vorgaben gemacht. Ziel 
ist es auch die Fachstelle Schwammstadt auf die Siedlung auf-
merksam zu machen und gezielt Themen der Biodiversität und 
Schwammstadt so zu fördern. Baumpflanzungen werden nicht 
verboten. 

 




